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H i n w e i s

Die Angaben unter einer Überschrift bedeuten:

FNA: Fundstellennachweis A mit den maßgeblichen Gliederungsnummern

Der seit 1952 jährlich erscheinende und vom Bundesministerium der Justiz herausgegebene Fund-
stellennachweis A – Bundesrecht ohne völkerrechtliche Vereinbarungen –, jeweils abgeschlossen am
31. Dezember, ist bis einschließlich der Ausgabe mit Stand 31. Dezember 2011 von der Bundesanzei-
ger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, oder über den Buchhandel zu beziehen. Der Fund-
stellennachweis A (Stand 31. Dezember 2012) ist nicht mehr in gedruckter Fassung erhältlich und wird
voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2013 auf der Internetseite der Bundesanzeiger Verlag
GmbH (http://www.bundesgesetzblatt.de) über den kostenlosen Bürgerzugang im PDF-Format zur
Verfügung stehen.

GESTA: Dokumentation „Stand der Gesetzgebung des Bundes“ mit der maßgeblichen Ordnungsnummer

Die vom Deutschen Bundestag seit 1973 – ursprünglich als Loseblattwerk, dann im Internet als
 GESTA.online – herausgegebene Gesetzesdokumentation steht seit August 2007 als Bestandteil des
neuen Dokumentations- und Informationssystems (DIP) über die Homepage des Deutschen Bundes-
tages (http://www.bundestag.de oder direkt http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt) online zur Ver -
fügung.
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Sechzigste Verordnung
zur Änderung der Kosmetik-Verordnung*

Vom 21. Dezember 2012

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verordnet auf Grund des § 28
Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 32 Absatz 1 Nummer 1, 4 Buchstabe a und b, Nummer 8 und des § 34
Satz 1 Nummer 2 und 7, jeweils in Verbindung mit § 70 Absatz 5, des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2011 (BGBl. I S. 1770) im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie:

Artikel 1

Die Kosmetik-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2410), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Juli 2012 (BGBl. I S. 1481) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 6a wird folgender Absatz 22 angefügt:

„(22) Bis zum Ablauf des 31. August 2013 sind Anlage 2 Teil A Nummer 16 und 22 und Anlage 2 Teil C
Nummer 10 und 50 in der am 14. Januar 2013 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Anlage 1 Teil A Num-
mer 1373 und Anlage 2 Teil A Nummer 253 bis 278 sind ab dem 1. September 2013 anzuwenden.“

2. Der Anlage 1 Teil A wird folgende Nummer 1373 angefügt:

„1373. N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamin (HC Red No. 16) und seine Salze (CAS-Nr. 160219-76-1)“.

3. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 12 werden in Spalte f die Wörter „im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG (ABl. L 255 vom
30.9.2005, S. 22)“ gestrichen.

bb) Die Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

„16 1-Naphthalenol

1-Naphthol

CAS-Nr. 90-15-3

EG-Nr. 201-969-4

Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemitteln

Nach dem
Mischen unter
oxidativen Be-
dingungen darf
die Höchstkon-
zentration bei der
Anwendung am
Haar 2,0 % nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem
Etikett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren
bestimmt.

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Durchführungsrichtlinie 2012/21/EU der Kommission vom 2. August 2012 zur Änderung der Anhänge II
und III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt (ABl. L 208 vom 3.8.2012,
S. 8).
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko er-
höhen. Färben Sie
Ihr Haar nicht,
– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.“

cc) Die Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

„22 1,3-Benzoldiol

Resorcinol

CAS-Nr. 108-46-3

EG-Nr. 203-585-2

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

1. allgemeine
Verwen-
dung

2. gewerb-
liche Ver-
wendung

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
1,25 % nicht
überschreiten.

a)
1. Enthält Resorcin.

Nach Anwen-
dung die Haare
gut spülen.

Nicht zur Fär-
bung von Wim-
pern und Augen-
brauen verwen-
den.

Sofort Augen
spülen, falls das
Erzeugnis mit
den Augen in
Berührung ge-
kommen ist.

Das Mischver-
hältnis muss
auf dem Etikett
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

angegeben
werden.

  ! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für
Personen unter
16 Jahren
bestimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im
Gesicht ha-
ben oder
wenn Ihre
Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion
festgestellt
haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

2. Nur für gewerb-
liche Verwen-
dung.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

  Enthält Resorcin.

Sofort Augen
spülen, falls das
Erzeugnis mit
den Augen in
Berührung ge-
kommen ist.

Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für
Personen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im
Gesicht ha-
ben oder
wenn Ihre
Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion
festgestellt
haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

  mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarlotion
und Shampoo

b) 0,5 % b) Enthält Resor-
cin.“

dd) Folgende Nummern 253 bis 278 werden angefügt:

Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

„253 2,2'-[(4-
Aminophenyl)imino]
bis(ethanol)sulfat

N,N-bis(2-Hydroxy-
ethyl)-p-Phenylene-
diamine Sulfate

CAS-Nr. 54381-16-7

EG-Nr. 259-134-5

Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemitteln

Nach dem
Mischen unter
oxidativen Be-
dingungen darf
die Höchstkon-
zentration bei der
Anwendung am
Haar 2,5 %
(berechnet als
Sulfat) nicht
überschreiten.

– Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren
bestimmt.

Temporäre Tä-
towierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko er-
höhen. Färben Sie
Ihr Haar nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn eine
temporäre Tä-
towierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

254 1,3-Benzoldiol,
4-chlor-

4-Chlororesorcinol

CAS-Nr. 95-88-5

EG-Nr. 202-462-0

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 2,5 % nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren
bestimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko erhö-
hen. Färben Sie Ihr
Haar nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine
temporäre Tä-
towierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

255 2,4,5,6-Tetraamino-
pyrimidin-sulfat

Tetraaminopyrimidine
Sulfate

CAS-Nr. 5392-28-9

EG-Nr. 226-393-0

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbe-
mitteln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
3,4 % (be-
rechnet als
Sulfat) nicht
überschreiten.

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

  ! Haarfärbe-
  mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für
Personen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im
Gesicht ha-
ben oder
wenn Ihre
Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben
Ihrer Haare
eine Reaktion
festgestellt
haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haar-
färbemitteln

b) 3,4 % (be-
rechnet als
Sulfat)

256 3-(2-Hydroxyethyl)-
p-phenylendiammo-
nium-sulfat

Hydroxyethyl-p-
Phenylenediamine
Sulfate

CAS-Nr. 93841-25-9

EG-Nr. 298-995-1

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 2,0 % (be-
rechnet als Sul-
fat) nicht über-
schreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko erhö-
hen. Färben Sie Ihr
Haar nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

257 1H-Indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

CAS-Nr. 3131-52-0

EG-Nr. 412-130-9

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbe-
mitteln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

 zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
0,5 % nicht
überschreiten.

  ! Haarfärbe-
  mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für
Personen unter
16 Jahren be-
stimmt.

 Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln

b) 0,5 % b) ! Haarfärbe-

mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

 Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für
Personen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion
festgestellt
haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon ein-
mal eine Re-
aktion verur-
sacht hat.

258 5-Amino-4-chlor-2-
methylphenolhydro-
chlorid

5-Amino-4-Chloro-o-
Cresol HCl

CAS-Nr.
110102-85-7

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 1,5 % (be-
rechnet als Hy-
drochlorid) nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren
bestimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko erhö-
hen. Färben Sie Ihr
Haar nicht,
– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

259 1H-Indol-6-ol

6-Hydroxyindole

CAS-Nr. 2380-86-1

EG-Nr. 417-020-4

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 0,5 % nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

Färben Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem Fär-
ben Ihrer Haare
eine Reaktion
festgestellt ha-
ben;

– wenn eine tem-
poräre Tätowie-
rung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion verur-
sacht hat.

260 1H-Indol-2,3-dion

Isatin

CAS-Nr. 91-56-5

EG-Nr. 202-077-8

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

1,6 %
! Haarfärbe-

mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko er-
höhen. Färben Sie
Ihr Haar nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

261 2-Aminopyridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxy-
pyridine

CAS-Nr. 16867-03-1

EG-Nr. 240-886-8

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 1,0 % nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
Färben Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

14 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 1, ausgegeben zu Bonn am 14. Januar 2013



Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

262 2-Methyl-1-
naphthylacetat

1-Acetoxy-2-
Methylnaphthalene

CAS-Nr. 5697-02-9

EG-Nr. 454-690-7

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 2,0 % nicht
überschreiten.
(Enthält die
Rezeptur eines
Haarfärbemittels
sowohl 2-Me-
thyl-1-Naphthol
als auch 1-Ace-
toxy-2-Methyl-
naphthalene,
sollte die
Höchstkonzen-
tration an
2-Methyl-1-
Naphthol am
Kopf 2,0 % nicht
überschreiten.)

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
Färben Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem Fär-
ben Ihrer Haare
eine Reaktion
festgestellt ha-
ben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

263 1-Hydroxy-2-methyl-
naphthalen

2-Methyl-1-Naphthol

CAS-Nr. 7469-77-4

EG-Nr. 231-265-2

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 2,0 % nicht
überschreiten.
(Enthält die Re-
zeptur eines
Haarfärbemittels
sowohl 2-Me-
thyl-1-Naphthol
als auch 1-Ace-
toxy-2-Methyl-
naphthalene,
sollte die
Höchstkonzen-
tration an 2-Me-
thyl-1-Naphthol
am Kopf 2,0 %
nicht überschrei-
ten.)

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
Färben Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben Ih-
rer Haare eine
Reaktion festge-
stellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

264 Dinatrium-5,7-
dinitro-8-oxid-2-
naphthalensulfonat

Acid Yellow 1

CAS-Nr. 846-70-8

EG-Nr. 212-690-2

CI 10316

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
1,0 % nicht
überschreiten.

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.

 Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln

b) 0,2 % b) ! Haarfärbe-

mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

 Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

265 4-Nitro-1,2-
phenylendiamin

4-Nitro-o-
Phenylenediamine

CAS-Nr. 99-56-9

EG-Nr. 202-766-3

Haarfärbestoff in
oxidativen Haar-
färbemitteln

Nach dem Mi-
schen unter oxi-
dativen Bedin-
gungen darf die
Höchstkonzen-
tration bei der
Anwendung am
Haar 0,5 % nicht
überschreiten.

Das Mischverhältnis
muss auf dem Eti-
kett angegeben
werden.

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das
Allergierisiko erhö-
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

hen. Färben Sie Ihr
Haar nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben Ih-
rer Haare eine
Reaktion festge-
stellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

266 2-(4-Amino-3-
nitroanilin)ethanol

HC Red No. 7

CAS-Nr. 24905-87-1

EG-Nr. 246-521-9

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

1,0 % – Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

! Haarfärbe-
mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
Färben Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion festge-
stellt haben;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

267 2-[bis(2-Hydroxy-
ethyl)amino]-
5-nitrophenol

HC Yellow No. 4

CAS-Nr. 59820-43-8

EG-Nr. 428-840-7

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

1,5 % – Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

268 2-[(2-Nitrophenyl)
amino]ethanol

HC Yellow No. 2

CAS-Nr. 4926-55-0

EG-Nr. 225-555-8

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
0,75 % nicht
überschreiten.

Für a) und b) gilt:

– Nicht zu-
sammen mit
nitrosieren-
den Agenzien
verwenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion
festgestellt
haben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln

b) 1,0 %

269 4-[(2-Nitrophenyl)
amino]phenol

HC Orange No. 1

CAS-Nr. 54381-08-7

EG-Nr. 259-132-4

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

1,0 %

270 2-Nitro-N1-phenyl-
benzol-1,4-diamin

HC Red No. 1

CAS-Nr. 2784-89-6

EG-Nr. 220-494-3

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

1,0 %
! Haarfärbe-

mittel können
schwere allergische
Reaktionen hervor-
rufen.

Bitte folgende Hin-
weise lesen und
beachten:

Dieses Produkt ist
nicht für Personen
unter 16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem Hen-
na“ können das Al-
lergierisiko erhöhen.
Färben Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie einen
Ausschlag im
Gesicht haben
oder wenn Ihre
Kopfhaut emp-
findlich, gereizt
oder verletzt ist;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn Sie schon
einmal nach
dem Färben
Ihrer Haare eine
Reaktion fest-
gestellt haben;

– wenn eine tem-
poräre Täto-
wierung mit
„schwarzem
Henna“ bei
Ihnen schon
einmal eine
Reaktion ver-
ursacht hat.

271 1-Methoxy-3-
(ß-aminoethyl)
amino-4-nitrobenzol,
Hydrochlorid

HC Yellow No. 9

CAS-Nr. 86419-69-4

EG-Nr. 415-480-1

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

0,5 % (berechnet
als Hydrochlorid)

– Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

272 1-(4'-Amino-
phenylazo)-2-
methyl-4-(bis-2-
hydroxyethyl)amino-
benzol

HC Yellow No. 7

CAS-Nr.
104226-21-3

EG-Nr. 146-420-6

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

0,25 %

273 N-(2-Hydroxyethyl)-
2-nitro-4-
trifluormethylanilin

HC Yellow No. 13

CAS-Nr. 10442-83-8

EG-Nr. 443-760-2

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
2,5 % nicht
überschreiten.

Für a) und b) gilt:

– Nicht zu-
sammen mit
nitrosieren-
den Agenzien
verwenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

 Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln

b) 2,5 %

274 Benzolaminium,
3-[(4,5-Dihydro-3-
methyl-5-oxo-1-
phenyl-1H-pyrazol-
4-yl)azo]-
N,N,N-trimethyl,
Chlorid

Basic Yellow 57

CAS-Nr. 68391-31-1

EG-Nr. 269-943-5

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

2,0 %

275 Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-
Aminophenyl)azo]
phenyl]imino]bis-

Disperse Black 9

CAS-Nr. 20721-50-0

EG-Nr. 243-987-5

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

0,3 % (des
Gemisches im
Verhältnis 1:1
aus 2,2'-[4-(4-
Aminophenylazo)
phenylimino]
diethanol und
Lignosulfat)
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

276 9,10-Anthracendion,
1,4-bis [(2,3-Dihy-
droxypropyl)amino]-

HC Blue No. 14

CAS-Nr. 99788-75-7

EG-Nr. 421-470-7

Haarfärbestoff in
nichtoxidativen
Haarfärbemitteln

0,3 % – Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

277 2-(4-Methyl-2-
nitroanilin)ethanol

Hydroxyethyl-2-
Nitro-p-Toluidine

CAS-Nr.
100418-33-5

EG-Nr. 408-090-7

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
1,0 % nicht
überschreiten.

Für a) und b) gilt:

– Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,

– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon einmal
eine Reaktion
verursacht
hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln

b) 1,0 %

278 1-Amino-2-nitro-4-
(2',3'-dihydroxypro-
pyl)amino-5-chlor-
benzol + 1,4-bis-
(2',3'-Dihydroxypro-
pyl)amino-2-nitro-5-
chlorbenzol

HC Red No. 10 +
HC Red No. 11

CAS-Nr. 95576-89-9
+ 95576-92-4

a) Haarfärbestoff
in oxidativen
Haarfärbemit-
teln

a) Nach dem
Mischen unter
oxidativen
Bedingungen
darf die
Höchstkon-
zentration bei
der Anwen-
dung am Haar
1,0 % nicht
überschreiten.

Für a) und b) gilt:

– Nicht zusam-
men mit ni-
trosierenden
Agenzien ver-
wenden

– Höchstgehalt
an Nitrosa-
min: 50 μg/kg

– In nitritfreien
Behältern
aufbewahren

a) Das Mischver-
hältnis muss auf
dem Etikett an-
gegeben wer-
den.

! Haarfärbe-
 mittel können
schwere allergi-
sche Reaktionen
hervorrufen.

Bitte folgende
Hinweise lesen
und beachten:

Dieses Produkt
ist nicht für Per-
sonen unter
16 Jahren be-
stimmt.

Temporäre Täto-
wierungen mit
„schwarzem
Henna“ können
das Allergierisiko
erhöhen. Färben
Sie Ihr Haar
nicht,
– wenn Sie
einen Aus-
schlag im Ge-
sicht haben
oder wenn
Ihre Kopfhaut
empfindlich,
gereizt oder
verletzt ist;

– wenn Sie
schon einmal
nach dem
Färben Ihrer
Haare eine
Reaktion fest-
gestellt ha-
ben;
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Lfd.
Nr.

Stoff

Einschränkungen Obligatorische
Angabe der
Anwendungs-
bedingungen

und Warnhinweise
auf der Etikettierung

Anwendungs-
gebiet und/oder
Verwendung

Zulässige
Höchstkonzen-

tration im
kosmetischen
Fertigerzeugnis

Weitere
Einschränkungen

und
Anforderungen

a b c d e f

– wenn eine
temporäre
Tätowierung
mit „schwar-
zem Henna“
bei Ihnen
schon ein-
mal eine Re-
aktion verur-
sacht hat.

b) Haarfärbestoff
in nichtoxida-
tiven Haarfär-
bemitteln“.

b) 2,0 %

b) In Teil C werden die Nummern 10 und 50 aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Bonn, den 21. Dezember 2012

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r E r n ä h r u n g , L a n d w i r t s c h a f t u n d Ve r b r a u c h e r s c h u t z

In Vertretung
R o b e r t K l o o s
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Verordnung
über die Meisterprüfung in den Teilen I und II im Modellbauer-Handwerk

(Modellbauermeisterverordnung – MbauMstrV)

Vom 27. Dezember 2012

Auf Grund des § 51a Absatz 2 der Handwerksord-
nung, der zuletzt durch Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe a
des Gesetzes vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) ge-
ändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung:

§ 1

Gegenstand

Die Meisterprüfung besteht aus vier selbständigen
Prüfungsteilen. Diese Verordnung regelt das Meister-
prüfungsberufsbild sowie die Prüfung in den Teilen I
und II der Meisterprüfung im Modellbauer-Handwerk.

§ 2

Meisterprüfungsberufsbild

Im Modellbauer-Handwerk sind zum Zwecke der
Meisterprüfung folgende Fertigkeiten und Kenntnisse
zum Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz
zu berücksichtigen:

1. auftragsbezogene Kundenanforderungen ermitteln,
Kunden beraten, Serviceleistungen anbieten, Auf-
tragsverhandlungen führen und Auftragsziele fest-
legen, Leistungen kalkulieren und Angebote erstel-
len, Verträge schließen,

2. Aufgaben der technischen, kaufmännischen und
personalwirtschaftlichen Betriebsführung wahrneh-
men, insbesondere unter Berücksichtigung der Be-
triebsorganisation, der betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung, des Qualitätsmanagements, des Arbeits-
schutzrechtes, des Datenschutzes, des Umwelt-
schutzes sowie von Informations- und Kommunika-
tionssystemen,

3. Auftragsabwicklungsprozesse planen, organisieren
und überwachen, Unteraufträge vergeben und de-
ren Durchführung kontrollieren,

4. Aufträge ausführen, insbesondere unter Berück-
sichtigung von computergestützten Konstruktions-
und Fertigungstechniken, Herstellungsverfahren
und Gestaltungsaspekten, berufsbezogenen recht-
lichen Vorschriften und technischen Normen sowie
der allgemein anerkannten Regeln der Technik,
Personal, Material, Maschinen und Geräten sowie
von Möglichkeiten zum Einsatz von Auszubilden-
den,

5. Bedingungen für den Einsatz der Produkte des
Modellbaus in nachfolgenden Produktionsverfahren
beim Kunden bewerten und berücksichtigen,

6. Skizzen, Pläne, Konstruktionen und Zeichnungen,
auch unter Einsatz von rechnergestützten Syste-
men, anfertigen, Datensätze erstellen,

7. Arten und Eigenschaften zu be- und verarbeitender
Werk- und Hilfsstoffe berücksichtigen; Maßnahmen
zur Oberflächenbehandlung festlegen und bewer-
ten,

8. Modelle, Formen und Modelleinrichtungen planen,
herstellen und die Herstellung dokumentieren,

9. Muster, Prototypen und Fertigungseinrichtungen
planen, herstellen und die Herstellung dokumentie-
ren,

10. Prototypen, Modelle, Modell- und Fertigungsein-
richtungen bewerten, ändern und instand setzen,

11. Lehren, Vorrichtungen und Schablonen planen,
konstruieren und bewerten,

12. Antriebs-, Steuerungs- und Regeltechniken Ver-
wendungszwecken zuordnen und die Zuordnung
begründen,

13. Mess- und Prüfverfahren festlegen, technische
Messungen und Prüfungen durchführen und Ergeb-
nisse dokumentieren,

14. Konzepte für Betriebsstätten einschließlich Be-
triebs- und Lagerausstattung sowie für logistische
Prozesse entwickeln und umsetzen,

15. Qualitätskontrollen durchführen, Fehler, Mängel
und Störungen analysieren und beseitigen, Ergeb-
nisse bewerten und dokumentieren,

16. durchgeführte Leistungen abnehmen und doku-
mentieren sowie eine Nachkalkulation durchführen
und die Auftragsabwicklung auswerten.

§ 3

Ziel und Gliederung des Teils I

(1) Durch die Prüfung in Teil I hat der Prüfling seine
berufliche Handlungskompetenz dadurch nachzuwei-
sen, dass er komplexe berufliche Aufgabenstellungen
lösen und dabei Tätigkeiten des Modellbauer-Hand-
werks meisterhaft verrichten kann.

(2) Teil I der Meisterprüfung umfasst folgende
Prüfungsbereiche:

1. ein Meisterprüfungsprojekt und ein darauf bezoge-
nes Fachgespräch,

2. eine Situationsaufgabe.

§ 4

Meisterprüfungsprojekt

(1) Der Prüfling hat ein Meisterprüfungsprojekt
durchzuführen, das einem Kundenauftrag entspricht.
Die auftragsbezogenen Anforderungen werden vom
Meisterprüfungsausschuss durch Produktunterlagen
für den Gießerei-, Karosserie- und Produktions- sowie
Anschauungsmodellbau festgelegt. Vorschläge des
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Prüflings sollen berücksichtigt werden, wenn sie den
auftragsbezogenen Anforderungen entsprechen.

(2) Das Meisterprüfungsprojekt besteht aus Pla-
nungs-, Durchführungs-, Kontroll- und Dokumenta-
tionsarbeiten.

(3) Als Meisterprüfungsprojekt ist ein Modell, eine
Form oder eine Modelleinrichtung zu planen. Die
Planungsunterlagen bestehen aus Konstruktionen und
Kalkulationen. Auf dieser Grundlage ist die Herstellung
und Prüfung des Modells, der Form oder der Modell-
einrichtung durchzuführen. Dabei sind Fertigungsdaten
zu erzeugen und anzuwenden sowie Messprotokolle
und Prüfberichte zu erstellen.

(4) Die Planungsunterlagen werden mit 40 Prozent,
die durchgeführten Arbeiten mit 50 Prozent und die
Kontroll- und Dokumentationsunterlagen, bestehend
aus Messprotokollen und Prüfberichten, mit 10 Prozent
gewichtet.

§ 5

Fachgespräch

Über das abgeschlossene Meisterprüfungsprojekt
hat der Prüfling in einem Fachgespräch nachzuweisen,
dass er befähigt ist,

1. die fachlichen Zusammenhänge aufzuzeigen, die
dem Meisterprüfungsprojekt zugrunde liegen,

2. den Ablauf des Meisterprüfungsprojekts zu begrün-
den,

3. mit dem Meisterprüfungsprojekt verbundene berufs-
bezogene Probleme sowie deren Lösungen darzu-
stellen und dabei neue Entwicklungen zu berück-
sichtigen.

§ 6

Situationsaufgabe

(1) Die Situationsaufgabe ist auftragsorientiert und
vervollständigt den Nachweis der beruflichen Hand-
lungskompetenz für die Meisterprüfung im Modell-
bauer-Handwerk.

(2) Als Situationsaufgabe ist unter besonderer Be-
rücksichtigung funktioneller, materialbezogener und
fertigungstechnischer Anforderungen ein Produkt her-
zustellen oder zu ändern oder instand zu setzen und
zu prüfen. Für die Aufgabenstellung sind Produkte zu
wählen, die nicht Gegenstand des Meisterprüfungs-
projekts waren.

§ 7

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils I

(1) Das Meisterprüfungsprojekt dauert 15 Arbeits-
tage. Das Fachgespräch soll höchstens 30 Minuten
und die Situationsaufgabe höchstens acht Stunden
dauern.

(2) Das Meisterprüfungsprojekt, das Fachgespräch
und die Situationsaufgabe werden gesondert bewertet.
Die Prüfungsleistungen im Meisterprüfungsprojekt und
im Fachgespräch werden im Verhältnis 3:1 gewichtet.
Hieraus wird eine Gesamtbewertung gebildet. Diese
Gesamtbewertung wird zum Prüfungsergebnis der
Situationsaufgabe im Verhältnis 2:1 gewichtet.

(3) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des
Teils I der Meisterprüfung ist eine insgesamt ausrei-
chende Prüfungsleistung, wobei die Prüfung weder im
Meisterprüfungsprojekt noch im Fachgespräch noch in
der Situationsaufgabe mit weniger als 30 Punkten be-
wertet worden sein darf.

§ 8

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils II

(1) Durch die Prüfung in Teil II hat der Prüfling in den
in Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Hand-
lungsfeldern seine berufliche Handlungskompetenz
dadurch nachzuweisen, dass er besondere fachtheo-
retische Kenntnisse im Modellbauer-Handwerk zur
Lösung komplexer beruflicher Aufgabenstellungen an-
wendet.

(2) In jedem der nachfolgend aufgeführten Hand-
lungsfelder ist mindestens eine komplexe fallbezogene
Aufgabe zu bearbeiten. Die fallbezogenen Aufgaben
sind handwerksspezifisch, wobei die in den Handlungs-
feldern nach den Nummern 1 bis 3 aufgeführten Quali-
fikationen auch handlungsfeldübergreifend verknüpft
werden können.

1. Konstruktion und Fertigung

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage
ist, konstruktions- und fertigungstechnische Aufga-
ben unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und
ökologischer Aspekte in einem Modellbau-Betrieb
zu bearbeiten. Dabei soll er berufsbezogene Sach-
verhalte analysieren und bewerten. Bei der jeweili-
gen Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den
Buchstaben a bis i aufgeführten Qualifikationen ver-
knüpft werden:

a) Arten und Konstruktionen von Modellen, Modell-
einrichtungen und Formen analysieren und be-
werten,

b) Konstruktions- und Fertigungszeichnungen anfer-
tigen,

c) technische Daten computergestützt erzeugen,
bewerten, Verwendungszwecken zuordnen und
Zuordnungen begründen,

d) Arten und Eigenschaften sowie die Be- und Ver-
arbeitung von Werkstoffen und Werkstoffverbin-
dungen beurteilen; Verwendungszwecken zuord-
nen,

e) Produkte des Gießerei-, Karosserie-, Produk-
tions- oder Anschauungsmodellbaus sowie Än-
derungen planen und bewerten,

f) Lehren, Vorrichtungen und Schablonen planen,
konstruieren und bewerten,

g) Antriebs-, Steuerungs- und Regeltechniken Ver-
wendungszwecken zuordnen und Zuordnungen
begründen,

h) Mess- und Prüfverfahren anforderungsbezogen
festlegen und bewerten,

i) Maßnahmen zur Oberflächenbehandlung be-
schreiben und bewerten;

2. Auftragsabwicklung

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage
ist, Auftragsabwicklungsprozesse in einem Modell-
bau-Betrieb, auch unter Anwendung branchenüb-
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licher Software, erfolgs-, kunden- und qualitäts-
orientiert zu planen, deren Durchführung zu kontrol-
lieren und sie abzuschließen. Bei der jeweiligen Auf-
gabenstellung sollen mehrere der unter den Buch-
staben a bis i aufgeführten Qualifikationen verknüpft
werden:

a) Möglichkeiten der Auftragsbeschaffung darstel-
len,

b) Angebotsunterlagen erstellen und Angebote aus-
werten, eine Angebotskalkulation durchführen,

c) Methoden und Verfahren der Arbeitsplanung und
-organisation unter Berücksichtigung der Kon-
struktions- und Fertigungstechnik sowie der Her-
stellungsverfahren und Instandsetzungstechnik,
gestalterischer Aspekte, des Einsatzes von Perso-
nal, Material und Geräten bewerten, dabei quali-
tätssichernde Aspekte darstellen sowie Schnitt-
stellen zwischen Arbeitsbereichen berücksichti-
gen,

d) berufsbezogene rechtliche Vorschriften und tech-
nische Normen sowie allgemein anerkannte Re-
geln der Technik anwenden, insbesondere die
Haftung bei der Herstellung, der Instandhaltung
und bei Dienstleistungen beurteilen,

e) technische Arbeitspläne, Skizzen und Zeichnun-
gen erarbeiten sowie vorgegebene Arbeitspläne,
Skizzen und Zeichnungen bewerten und korrigie-
ren; dabei auch Informations- und Kommunika-
tionssysteme anwenden,

f) den auftragsbezogenen Einsatz von Werkstoffen,
Maschinen und Geräten bestimmen und begrün-
den,

g) Unteraufträge vergeben und kontrollieren,

h) Schadensaufnahmen an Maschinen, Geräten und
Modellbauprodukten darstellen, Instandset-
zungsmethoden vorschlagen, Abwicklung fest-
legen und begründen,

i) eine Nachkalkulation durchführen;

3. Betriebsführung und Betriebsorganisation

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage
ist, Aufgaben der Betriebsführung und Betriebsorga-
nisation in einem Modellbau-Betrieb unter Berück-
sichtigung der rechtlichen Vorschriften, auch unter
Anwendung von Informations- und Kommunika-
tionssystemen, wahrzunehmen. Bei der jeweiligen
Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den
Buchstaben a bis i aufgeführten Qualifikationen ver-
knüpft werden:

a) betriebliche Kosten ermitteln, dabei betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge berücksichtigen,

b) betriebliche Kostenstrukturen überprüfen; be-
triebliche Kennzahlen ermitteln,

c) Marketingmaßnahmen zur Kundenpflege und zur
Gewinnung neuer Kunden vor dem Hintergrund
technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen
erarbeiten,

d) die Bedeutung des betrieblichen Qualitätsmanage-
ments für den Unternehmenserfolg darstellen,
Maßnahmen des Qualitätsmanagements fest-
legen, Dokumentationen bewerten,

e) Aufgaben der Personalverwaltung wahrnehmen;
die Notwendigkeit der Personalentwicklung, ins-
besondere in Abhängigkeit von Auftragslage und
Auftragsabwicklung, begründen,

f) betriebsspezifische Maßnahmen zur Einhaltung
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und
des Umweltschutzes entwickeln; Gefahrenpoten-
ziale beurteilen und Maßnahmen zur Gefahrenver-
meidung und -beseitigung festlegen,

g) die gewerkspezifische Betriebs- und Lageraus-
stattung sowie logistische Prozesse planen und
darstellen,

h) den Nutzen des Einsatzes von Informations- und
Kommunikationssystemen, insbesondere für Kun-
denbindung und -pflege sowie Warenwirtschaft
begründen,

i) den Nutzen zwischenbetrieblicher Kooperationen
auftragsbezogen prüfen, Konsequenzen, insbe-
sondere für die betriebsinterne Organisation so-
wie das betriebliche Personalwesen, aufzeigen
und bewerten.

§ 9

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils II

(1) Die Prüfung in Teil II ist schriftlich durchzuführen
und dauert in jedem Handlungsfeld drei Stunden. Eine
Prüfungsdauer von sechs Stunden täglich darf nicht
überschritten werden.

(2) Die Gesamtbewertung des Teils II wird aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der Hand-
lungsfelder nach § 8 Absatz 2 gebildet.

(3) Wurden in höchstens zwei der in § 8 Absatz 2
genannten Handlungsfelder jeweils mindestens 30 und
weniger als 50 Punkte erreicht, kann in einem dieser
Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung
durchgeführt werden, wenn diese das Bestehen des
Teils II der Meisterprüfung ermöglicht.

(4) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des
Teils II der Meisterprüfung ist eine insgesamt ausrei-
chende Prüfungsleistung. Die Prüfung des Teils II ist
nicht bestanden, wenn

1. ein Handlungsfeld mit weniger als 30 Punkten be-
wertet worden ist oder

2. nach durchgeführter Ergänzungsprüfung zwei Hand-
lungsfelder jeweils mit weniger als 50 Punkten be-
wertet worden sind.

§ 10

Allgemeine
Prüfungs- und Verfahrensregelungen,

weitere Regelungen zur Meisterprüfung

(1) Die Vorschriften der Meisterprüfungsverfahrens-
verordnung vom 17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154)
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(2) Die Prüfung in den Teilen III und IV der Meister-
prüfung bestimmt sich nach der Allgemeinen Meister-
prüfungsverordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I
S. 2149) in der jeweils geltenden Fassung.
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§ 11

Übergangsvorschrift

(1) Die bis zum 31. August 2013 begonnenen Prü-
fungsverfahren werden nach den bisherigen Vorschrif-
ten zu Ende geführt. Erfolgt die Anmeldung zur Prüfung
bis zum Ablauf des 28. Februar 2014, sind auf Verlan-
gen des Prüflings die bis zum 31. August 2013 gelten-
den Vorschriften weiter anzuwenden.

(2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum
31. August 2013 geltenden Vorschriften nicht bestan-

den haben und sich bis zum 31. August 2015 zu einer
Wiederholungsprüfung anmelden, können auf Verlan-
gen die Wiederholungsprüfung nach den bis zum
31. August 2013 geltenden Vorschriften ablegen.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2013 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Modellbauermeisterverord-
nung vom 19. März 1998 (BGBl. I S. 521) außer Kraft.

Berlin, den 27. Dezember 2012

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e

In Vertretung
B . H e i t z e r
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung

zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen
der Staatlichen Zeichenakademie Hanau mit den Zeugnissen

über das Bestehen der Abschluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 27. Dezember 2012

Auf Grund des § 50 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der durch Arti-
kel 232 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Absatz 1 der Handwerksordnung,
der zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der Staatlichen
Zeichenakademie Hanau mit den Zeugnissen über das Bestehen der Ab-
schluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen vom 19. Juli 2007 (BGBl. I
S. 1491), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 3115) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2012“ durch die Wörter „Ablauf
des 31. Dezember 2017“ ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1 zweiter Halbsatz wird die Angabe „2012“ durch die Angabe
„2017“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 27. Dezember 2012

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d T e c h n o l o g i e

In Vertretung
B . H e i t z e r
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Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung

zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen
des Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn, Staatliche

Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elektrotechnik mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 27. Dezember 2012

Auf Grund des § 50 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der durch Artikel 232 Nummer 1 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Haupt-
ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen des Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn, Staat-
liche Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elektrotechnik mit den Zeugnissen über das Bestehen der Ab-
schlussprüfung in Ausbildungsberufen vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1709) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „31. Juli 2012“ durch die Wörter „Ablauf des 31. Juli 2017“ ersetzt.

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Gleichstellung gilt auch für Zeugnisse, die vom 1. August 2012 bis zum Ablauf des 14. Januar 2013 erteilt
worden sind.“

3. In § 3 Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2017 außer Kraft.“
ersetzt.

4. Die Anlage (zu § 1) wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(zu § 1)

Bezeichnung des
Prüfungszeugnisses des

Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn,
Staatliche Berufsfachschule für

Fertigungstechnik und Elektrotechnik

Ausbildungsberuf,
für den gleichgestellt wird

Abschlussprüfung als Industriemechaniker/
Industriemechanikerin

Industriemechaniker/Industriemechanikerin

Abschlussprüfung als Werkzeugmechaniker/
Werkzeugmechanikerin

Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin

Abschlussprüfung als Elektroniker/
Elektronikerin für Betriebstechnik

Elektroniker für Betriebstechnik/
Elektronikerin für Betriebstechnik

Abschlussprüfung als Elektroniker/
Elektronikerin für Geräte und Systeme

Elektroniker für Geräte und Systeme/
Elektronikerin für Geräte und Systeme

Abschlussprüfung als Mechatroniker/Mechatronikerin Mechatroniker/Mechatronikerin

Abschlussprüfung als Informations- und
Telekommunikationssystem-Elektroniker/
Informations- und Telekommunikationssystem-
Elektronikerin
(IT-Systemelektroniker/IT-Systemelektronikerin)

Informations- und Telekommunikationssystem-
Elektroniker/Informations- und Telekommunikations-
system-Elektronikerin
(IT-Systemelektroniker/IT-Systemelektronikerin)

“.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 27. Dezember 2012

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e

In Vertretung
B . H e i t z e r
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Verordnung
zur Änderung von Vorschriften über die ärztliche Approbation

Vom 7. Januar 2013

Auf Grund des § 4 der Bundesärzteordnung, der zu-
letzt durch Artikel 29 Nummer 2 des Gesetzes vom
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden
ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:

Artikel 1

Änderung der
Ersten Verordnung zur Änderung

der Approbationsordnung für Ärzte

Die Erste Verordnung zur Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte vom 17. Juli 2012 (BGBl. I
S. 1539) wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 Nummer 1 wird Buchstabe b1 wie folgt
gefasst:

„b1) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Gewährung von Geld- oder Sachleistungen,
die den Bedarf für Auszubildende nach § 13 Ab-
satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes über-
steigen, ist nicht zulässig. Bei einer Ausbildung
im Ausland verändert sich diese Höchstgrenze
entsprechend den Maßgaben der Verordnung
über die Zuschläge zu dem Bedarf nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz bei einer
Ausbildung im Ausland um die in § 1 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 dieser Verordnung aufgeführ-
ten Zuschläge. Die Zuschläge nach § 1 Absatz 1
Nummer 2 und 3 dieser Verordnung dürfen der
Berechnung der Höchstgrenze nur zugrunde
gelegt werden, wenn die Leistungen ausdrück-
lich zur Erstattung der dort genannten Kosten
gewährt werden.““

2. In Artikel 4 Nummer 25 Buchstabe c wird der neu
anzufügende Absatz 9 wie folgt gefasst:

„(9) Für Studierende, die die Ausbildung nach
§ 3 Absatz 1 spätestens in der zweiten Hälfte des
Monats August 2013 aufgenommen haben, gilt
die Approbationsordnung für Ärzte in der vor dem
1. Januar 2014 geltenden Fassung mit Ausnahme
des § 14 Absatz 6.“

Artikel 2

Änderung der
Approbationsordnung für Ärzte

Dem § 7 Absatz 2 der Approbationsordnung für Ärzte
vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), die zuletzt durch
Artikel 4 der Verordnung vom 17. Juli 2012 (BGBl. I
S. 1539) geändert worden ist, diese wiederum geändert
durch Artikel 1 dieser Verordnung, werden folgende
Sätze angefügt:

„Satz 1 Nummer 3 ist auf Studierende, die bis zum
10. Juni 2015 erstmals den Antrag auf Zulassung zum
Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung gestellt ha-
ben, in der am 30. September 2013 geltenden Fassung
anzuwenden. Wurde das Studium wegen Krankheit,
Schwangerschaft, der Betreuung minderjähriger Kinder
oder pflegebedürftiger Angehöriger unterbrochen, ver-
längert sich die in Satz 2 genannte Frist um ein Jahr.“

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 7. Januar 2013

D e r B u n d e sm i n i s t e r f ü r G e s u n d h e i t
D a n i e l B a h r
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Achte Verordnung
zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung

und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften*

Vom 10. Januar 2013

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung verordnet auf Grund

– des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b, c, e, f, g, h, i, j, r, v, w und x, Nummer 3 Buchstabe c und Nummer 7,
des § 6a Absatz 2 und 3 und des § 6e Absatz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310), von denen § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und x
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 2. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1748), § 6 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe i zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1213), § 6a Absatz 2
Satz 1 durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958) und § 6e Absatz 1 zuletzt
durch Artikel 1 Nummer 7 des Gesetzes vom 2. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1748) geändert worden ist, § 6a
Absatz 2 und 3 in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I
S. 821),

– des § 6 Absatz 3, § 11 Absatz 4, § 18 Absatz 4 des Fahrlehrergesetzes vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1336),
von denen § 6 Absatz 3, § 11 Absatz 4 und § 18 Absatz 4 zuletzt durch Artikel 289 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist:

Artikel 1

Änderung der
Fahrerlaubnis-Verordnung

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 26. Juni 2012 (BGBl. I S. 1394) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 30 folgende Angabe eingefügt:

„§ 30a Rücktausch von Führerscheinen“.

2. Dem § 17 Absatz 6 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Vorschriften über die Ausbildung sind nicht anzuwenden.“

3. In § 18 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „theoretische“ gestrichen.

4. In § 28 Absatz 4 Satz 1 wird Nummer 7 wie folgt gefasst:

„7. deren Fahrerlaubnis aufgrund einer Fahrerlaubnis eines Drittstaates, der nicht in der Anlage 11 aufgeführt
ist, prüfungsfrei umgetauscht worden ist, oder deren Fahrerlaubnis aufgrund eines gefälschten Führer-
scheins eines Drittstaates erteilt wurde, oder“.

5. In § 29 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „von einem Berufskonsularbeamten oder Honorarkonsul der Bundes-
republik Deutschland im Ausstellungsstaat beglaubigt oder“ gestrichen.

6. Dem § 30 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Auf dem Führerschein ist zu vermerken, dass der Erteilung der Fahrerlaubnis eine Fahrerlaubnis zugrunde
gelegen hat, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt worden war.“

7. Anlage 3 Nummer III wird wie folgt geändert:

Die Zeile

„C nach dem 30.9.1995 erteilt B, BE, C1, C1E, C, M, S, L CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T2) “

wird wie folgt gefasst:

„C nach dem 30.9.1995 erteilt B, BE, C1, C1E, C, M, S, L CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T2) C172“.

8. In Anlage 6 Muster „Zeugnis über die augenärztliche Untersuchung (Anlage 6 Nummer 2.2 der Fahrerlaubnis-
Verordnung) werden auf der Vorderseite Teil 1 die Wörter „Anlage 6 Nummer 2.1“ durch die Wörter „Anlage 6
Nummer 2.2“ ersetzt.

9. In Anlage 7 Nummer 1.3 werden in Satz 2 nach den Wörtern „Möglichkeit der Audio-Unterstützung“ die Wörter
„in deutscher Sprache“ eingefügt.

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über
den Führerschein (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 18 ) und der Richtlinie 2012/36/EU der Kommission vom 19. November 2012 zur Änderung der
Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein (ABl. L 321 vom 20.11.2012, S. 54).
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Artikel 2

Weitere Änderung der
Fahrerlaubnis-Verordnung

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 1 dieser
Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu Anlage 7 folgende Angabe eingefügt:

„Anlage 7a Fahrerschulung (zu § 6a Absatz 3 und 4)“.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Nummer 11 werden die Wörter „der Klasse L“ durch die Wörter „der Klassen AM und L“ ersetzt.

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Fahrerlaubnisse, die bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 erteilt worden sind (Fahrerlaubnisse alten
Rechts) bleiben im Umfang der bisherigen Berechtigung, wie er sich aus der Anlage 3 ergibt, bestehen und
erstrecken sich vorbehaltlich der Bestimmungen in § 76 auf den Umfang der ab dem 19. Januar 2013
geltenden Fahrerlaubnisse nach Absatz 1. Auf Antrag wird Inhabern von Fahrerlaubnissen alten Rechts
ein neuer Führerschein mit Umstellung auf die neuen Fahrerlaubnisklassen entsprechend Satz 1 ausgefer-
tigt.“

c) Absatz 7 wird aufgehoben.

3. § 10 Absatz 1 Zeile 8 und 9 werden wie folgt gefasst:

„8 D1, D1E a) 21 Jahre,

b) 18 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach

aa) dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Berufskraftfahrer/Be-
rufskraftfahrerin“,

bb) dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Fachkraft im Fahrbe-
trieb“ oder

cc) einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zur
Durchführung von Fahrten mit Kraft-
fahrzeugen auf öffentlichen Straßen
vermittelt werden.

Bis zum Erreichen des nach Buchstabe a
vorgeschriebenen Mindestalters ist die Fahr-
erlaubnis mit den Auflagen zu versehen,
dass von ihr nur

1. bei Fahrten im Inland und

2. im Rahmen des Ausbildungsverhältnis-
ses

Gebrauch gemacht werden darf. Die Auflage
nach Nummer 1 entfällt, wenn der Fahrer-
laubnisinhaber das Mindestalter nach Buch-
stabe a erreicht hat. Die Auflage nach
Nummer 2 entfällt, wenn der Fahrerlaubnis-
inhaber das Mindestalter nach Buchstabe a
erreicht oder die Ausbildung nach Buch-
stabe b abgeschlossen hat.

9 D, DE a) 24 Jahre,

b) 23 Jahre nur für die Klasse D nach be-
schleunigter Grundqualifikation durch
Ausbildung und Prüfung nach § 4 Ab-
satz 2 des Berufskraftfahrerqualifikati-
onsgesetzes,

c) 21 Jahre

aa) nach erfolgter Grundqualifikation
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 des Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgeset-
zes oder

bb) nach beschleunigter Grundqualifika-
tion durch Ausbildung nach § 4 Ab-
satz 2 des Berufskraftfahrerqualifika-
tionsgesetzes im Linienverkehr bis
50 km,

d) 20 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach

aa) dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Berufskraftfahrer/Be-
rufskraftfahrerin“,

Bis zum Erreichen des nach Buchstabe a
vorgeschriebenen Mindestalters ist die Fahr-
erlaubnis mit den Auflagen zu versehen,
dass von ihr nur

1. bei Fahrten im Inland und

2. im Rahmen des Ausbildungsverhältnis-
ses Gebrauch gemacht werden darf. Die
Auflage nach Nummer 1 entfällt, wenn
der Fahrerlaubnisinhaber das Mindest-
alter nach Buchstabe a erreicht hat. Die
Auflage nach Nummer 2 entfällt, wenn
der Fahrerlaubnisinhaber das Mindestal-
ter nach Buchstabe a erreicht oder die
Ausbildung nach Buchstabe b, c, d
oder e abgeschlossen hat.“
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bb) dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Fachkraft im Fahr-
betrieb“ oder

cc) einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf, in dem vergleichbare
Fertigkeiten und Kenntnisse zur
Durchführung von Fahrten mit Kraft-
fahrzeugen auf öffentlichen Straßen
vermittelt werden,

e) 18 Jahre für Personen während oder
nach Abschluss einer Berufsausbildung
nach Buchstabe d im Linienverkehr bis
50 km.

4. Dem § 15 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Vorschriften über die Ausbildung sind nicht anzuwenden.“

5. § 17 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Ist das bei der Prüfungsfahrt verwendete Kraftfahrzeug ohne ein Schaltgetriebe

1. mit Kupplungspedal oder

2. bei Fahrzeugen der Klassen A, A1 oder A2 mit Kupplungshebel

ausgestattet, ist die Fahrerlaubnis auf das Führen von Kraftfahrzeugen ohne Kupplungspedal oder bei Fahr-
zeugen der Klassen A, A1 oder A2 ohne Kupplungshebel zu beschränken. Dies gilt nicht bei den Fahrerlaub-
nissen der Klassen AM und T sowie bei den Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE, wenn der Bewerber
bereits Inhaber einer auf einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe erworbenen Fahrerlaubnis der Klasse B ist. Die
Beschränkung im Sinne des Satzes 1 ist auf Antrag aufzuheben, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis dem
Sachverständigen oder Prüfer in einer praktischen Prüfung nachweist, dass er zur sicheren Führung eines
mit einem Schaltgetriebe ausgestatteten Kraftfahrzeugs der betreffenden oder einer entsprechenden höheren
Klasse befähigt ist. Als Fahrzeug mit Schaltgetriebe gilt ein Fahrzeug, das

1. über ein Kupplungspedal oder

2. im Falle der Klassen A, A2 und A1 über einen von Hand zu bedienenden Kupplungshebel

verfügt, welche der Fahrer jeweils beim Anfahren oder beim Anhalten des Fahrzeugs sowie beim Gangwechsel
bedienen muss. Die Vorschriften über die Ausbildung sind nicht anzuwenden.“

6. § 24a wird wie folgt gefasst:

„§ 24a

Gültigkeit von Führerscheinen

(1) Die Gültigkeit der ab dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine ist auf 15 Jahre befristet. Die
Vorschriften des § 23 Absatz 1 bleiben unberührt.

(2) Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind, sind bis zum 19. Januar 2033
umzutauschen. Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Bei der erstmaligen Befristung eines Führerscheins ist Grundlage für die Bemessung der Gültigkeit das
Datum des Tages, an dem die Fahrerlaubnisbehörde den Auftrag zur Herstellung des Führerscheins erteilt.“

7. In § 30 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „A oder A1“ durch die Wörter „A, A1 oder A2“ ersetzt.

8. In § 48a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 1 Nummer 3“ durch die Angabe „Nummer 5 Buchstabe a“
ersetzt.

9. § 76 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. § 6 Absatz 1 zur Klasse A1

Als Krafträder der Klasse A1 gelten auch

a) Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h, wenn sie bis zum 31. Dezember 1983 erstmals in den
Verkehr gekommen sind (Kleinkrafträder bisherigen Rechts) und

b) Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer Nennleistung von nicht mehr als
11 kW, wenn sie bis zum 18. Januar 2013 erstmals in den Verkehr gekommen sind.“
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b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. § 6 Absatz 1 zu Klasse A

Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse A (beschränkt) nach § 6 Absatz 2 dieser Verordnung in der bis
zum 18. Januar 2013 geltenden Fassung dürfen

a) Krafträder der Klasse A2 und

b) nach Ablauf von zwei Jahren nach der Erteilung Kraftfahrzeuge der Klasse A

führen“.

c) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

„10. §§ 15 bis 18 (Fahrerlaubnisprüfung)

Ab dem 19. Januar 2013 werden Fahrerlaubnisprüfungen nur noch nach den ab diesem Tag geltenden
Vorschriften durchgeführt. Bewerbern, die den Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis bis zum Ablauf
des 18. Januar 2013 stellen und die bis zu diesem Tag das bis dahin geltende Mindestalter erreicht
haben, wird die Fahrerlaubnis unter den bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 geltenden Voraussetzun-
gen erteilt. Wird die beantragte Fahrerlaubnis bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 nicht erteilt, wird der
Antrag wie folgt umgedeutet:

Antrag auf Klasse in Antrag auf Klasse

M AM

S AM

A (beschränkt) A2

Wird die beantragte Fahrerlaubnis nicht bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 erteilt, gelten für eine ab
dem 19. Januar 2013 erteilte Fahrerlaubnis die Mindestalterregelungen in der bis zum Ablauf des
18. Januar 2013 geltenden Fassung. Bewerbern, die den Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis bis
zum Ablauf des 18. Januar 2013 stellen, das bis dahin geltende Mindestalter jedoch erst nach diesem
Zeitpunkt erreichen, wird die Fahrerlaubnis in den neuen Klassen erteilt, die den beantragten nach der
Gegenüberstellung in der dem Satz 3 folgenden Tabelle entsprechen. Eine theoretische Prüfung, die
der Bewerber bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 für eine der Klassen alten Rechts abgelegt hat, bleibt
ein Jahr auch für die in der dem Satz 3 folgenden Tabelle genannte entsprechende neue Klasse gültig.“

d) Nummer 11a wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„11a. § 20 (Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug einer bis zum Ablauf des 18. Januar 2013
erteilten Fahrerlaubnis)“.

bb) Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt:

„Personen, denen eine bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 erteilte Fahrerlaubnis entzogen worden ist,
wird im Rahmen der Neuerteilung nach § 20 vorbehaltlich der Bestimmungen des Satzes 2 die Fahr-
erlaubnis im Umfang der Anlage 3 erteilt.“

cc) In Satz 3 neu wird die Angabe „Satz 1“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

e) Nach Nummer 11a wird folgende Nummer 11b eingefügt:

„11b. § 22 (Verfahren bei der Behörde und der Technischen Prüfstelle)

Sofern Führerscheine bis zum Ablauf des 18. Januar 2013 ausgestellt worden sind, können diese
auch ab dem 19. Januar 2013 ausgehändigt werden, sofern die Fahrerlaubnis bis zum Ablauf des
18. Januar 2013 erworben wurde.“
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10. Anlage 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Anlage 3
(zu § 6 Absatz 6)

Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts
und Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern

Bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts auf die neuen Klassen und den Umtausch von Führer-
scheinen nach den bisherigen Mustern werden folgende Klassen zugeteilt und im Führerschein bestätigt:

A. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach den Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland

I. Fahrerlaubnisse nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (Erteilungsdatum bis zum 31. Dezember
1998)

Lfd.
Nr.

Fahrerlaubnis-
klasse (alt)

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 1 1 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 2 1 im Saarland
nach dem 30.11.54
und vor dem 1.10.60

A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 3 1 nach dem 30.11.54
und vor dem 1.1.89

A, A2, A1, AM, L L 174, 175

 4 1 nach dem 31.12.88 A, A2, A1, AM, L L 174

 5 1 a vor dem 1.1.89 A, A2, A1, AM, L L 174, 175

 6 1 a nach dem 31.12.88 A, A2, A1, AM, L L 174

 7 1 beschränkt
auf Leicht-
krafträder

nach dem 31.3.80
und vor dem 1.4.86

A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

 8 1 b vor dem 1.1.89 A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

 9 1 b nach dem 31.12.88 A1, AM, L L 174, A1 79.05

10 2 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, CE, L, T

C 172, BE 79.06

11 2 im Saarland
nach dem 30.11.54
und vor dem 1.10.60

A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, CE, L, T

C 172, BE 79.06

12 2 vor dem 1.4.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, CE, L, T

C 172, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

13 2 nach dem 31.3.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

14 2 beschränkt
auf Kombi-
nationen nach
Art eines
Sattelkraft-
fahrzeugs
oder eines
Lastkraft-
wagens mit
drei Achsen

nach dem 31.12.85 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

C, CE 79 (L ≤ 3), T1 C 172, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

15 3 (a+b) vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, BE 79.06
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Lfd.
Nr.

Fahrerlaubnis-
klasse (alt)

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

16 3 im Saarland
nach dem 30.11.54
und vor dem 1.10.60

A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, BE 79.06

17 3 vor dem 1.4.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

18 3 nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

19 3 nach dem 31.12.88 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
A1 79.03, A1
79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

20 4 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

21 4 im Saarland
nach dem 30.11.54
und vor dem 1.10.60

A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

22 4 vor dem 1.4.80 A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

23 4 nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

AM, L L 174, 175

24 4 nach dem 31.12.88 AM, L L 174

25 5 vor dem 1.4.80 AM, L L 174, 175

26 5 nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

AM, L L 174, 175

27 5 nach dem 31.12.88 L L 174

II. Fahrerlaubnisse nach der Fahrerlaubnis-Verordnung (Erteilungsdatum vom 1. Januar 1999 bis zum 18. Ja-
nuar 2013)

Lfd.
Nr.

Fahrerlaubnisklasse
(alt)

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen:
Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 92

 1 A1 A1, AM A1 79.05

 2 A (beschränkt) A2, A1, AM

 3 A A, A2, A1, AM

 4 B A, A1, AM, B, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04

 5 BE A, A1, AM, B, BE, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06

 6 C1 A, A1, AM, B, C1, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04

 7 C1E A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06

 8 C A, A1, AM, B, C1, C, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04

 9 CE A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE,
L, T

A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06

10 D1 A, A1, AM, B, D1, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04

11 D1E A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06

12 D A, A1, AM, B, D1, D, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04
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Lfd.
Nr.

Fahrerlaubnisklasse
(alt)

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen:
Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 92

13 DE A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, D, DE, L A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06

14 M AM

15 L L

16 S AM

17 T AM, L, T

B. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik
(auf der Basis der Verkehrsblattverlautbarung vom 27. Juni 1994)

I. Vor dem 3. Oktober 1990 ausgestellte Führerscheine

Lfd.
Nr.

DDR-Fahr-
erlaubnisklasse

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 1 A vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 2 A nach dem 30.11.54
und vor dem 1.1.89

A, A2, A1, AM, L L 174, 175

 3 A nach dem 31.12.88 A, A2, A1, AM, L L 174

 4 B (beschränkt
auf Kraft-
wagen mit
nicht mehr
als 250 cm3

Hubraum,
Elektrokarren
– auch mit
Anhänger –
sowie
maschinell
angetriebene
Kranken-
fahrstühle)

vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 5 B (beschränkt) nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, L L 174, 175, A1
79.05, A 79.03,
A 79.04

 6 B (beschränkt) nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

A, A1, AM, B, L L 174, 175,
A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 7 B (beschränkt) nach dem 31.12.88 A, A1, AM, B, L L 174, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 8 B vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C, C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
A1 79.05,
BE 79.06

 9 B nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

10 B nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06
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Lfd.
Nr.

DDR-Fahr-
erlaubnisklasse

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

11 B nach dem 31.12.88 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

12 C vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, BE 79.06

13 C nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C 172, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

14 C nach dem 31.3.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C 172, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

15 D A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, L, T

L 174, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

16 BE vor dem 1.1.89 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

17 BE nach dem 31.12.88 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

18 CE A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

19 DE A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L, T

A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

20 M vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

21 M nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

22 M nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

AM, L L 174, 175

23 M nach dem 31.12.88 AM, L L 174

24 T vor dem 1.4.80 AM, L L 174, 175

25 T nach dem 31.3.80
und vor dem 1.1.89

L L 174, 175

26 T nach dem 31.12.88 L L 174
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II. Vor dem 1. Juni 1982 ausgestellte Führerscheine

Lfd.
Nr.

DDR-Fahr-
erlaubnisklasse

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 1 1 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 2 1 nach dem 30.11.54 A, A2, A1, AM, L L 174, 175

 3 2 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 4 2 nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, L L 174, 175, A1
79.05, A 79.03,
A 79.04

 5 2 nach dem 31.3.80 A, A1, AM, B, L L 174, 175, A1
79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 6 3 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

 7 3 nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

 8 3 nach dem 31.3.80 AM, L L 174, 175

 9 4 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, BE 79.06

10 4 nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

11 4 nach dem 31.3.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

12 5 vor dem 1.12.54 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, CE, L, T

C 172, BE 79.06

13 5 nach dem 30.11.54
und vor dem 1.4.80

A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, CE, L, T

C 172, A1 79.05,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

14 5 nach dem 31.3.80 A, A1, AM, B, BE, C1,
C1E, C, CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

III. Vor dem 1. April 1957 ausgestellte Führerscheine

Lfd.
Nr.

DDR-Fahr-
erlaubnisklasse

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

1 1 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175

2 2 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, CE, L, T

C 172, BE 79.06

3 3 A, A2, A1, AM, B, BE,
C1, C1E, C, L

CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, L 174,
175, BE 79.06

4 4 A, A2, A1, AM, B, L L 174, 175
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IV. Vor dem 1. Juni 1982 ausgestellte Fahrerlaubnisscheine

Lfd.
Nr.

DDR-Fahr-
erlaubnisklasse

Datum der Erteilung der
Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnisklassen
(neu)

Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere
Berechtigungen
oder
Einschränkungen:
Klasse und
Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

1 Langsam
fahrende
Fahrzeuge

vor dem 1.4.80 A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

2 Langsam
fahrende
Fahrzeuge

nach dem 31.3.80 AM, L L 174, 175

3 Kleinkrafträder vor dem 1.4.80 A1, AM, L L 174, 175,
A1 79.05

4 Kleinkrafträder nach dem 31.3.80 AM, L L 174, 175

C. Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr

a) vor dem 1. Januar 1999 erteilt

Lfd.
Nr.

Dienstfahrerlaubnisklasse Zu erteilende Fahrerlaubnisklassen Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere Berechtigungen
oder Einschränkungen:
Klasse und Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 1 A A, A2, A1, AM, L

 2 A1 A, A2, A1, AM, L

 3 A2 A1, AM, L A1 79.05

 4 B A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

 5 C – 7,5 t A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 6 C vor dem 1.10.1995
erteilt

A, A1 AM, B, BE, C1, C1E, C,
CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 7 C nach dem 30.9.1995
erteilt

A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, L CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C 172, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 8 D vor dem 1.10.1988
erteilt

A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C,
L, T

A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

 9 D nach dem 30.9.1988
erteilt

D1, D1E, D, DE

10 C – 7,5 t E A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

11 CE A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C,
CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

b) ab dem 1. Januar 1999 und bis zum 18. Januar 2013 erteilt

Lfd.
Nr.

Dienstfahrerlaubnisklasse Zu erteilende Fahrerlaubnisklasse(n) Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere Berechtigungen
oder Einschränkungen:
Klasse und Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 1 A A, A2, A1, AM

 2 A1 A1, AM A1 79.05
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Lfd.
Nr.

Dienstfahrerlaubnisklasse Zu erteilende Fahrerlaubnisklasse(n) Zuteilung nur auf Antrag
Klasse
(Schlüsselzahlen gemäß
Anlage 9)

Weitere Berechtigungen
oder Einschränkungen:
Klasse und Schlüsselzahl
gemäß Anlage 92

 3 B A, A1, AM, B, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 4 BE A, A1, AM, B, BE, L C1 171, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 5 C1 A, A1, AM, B, C1, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 6 C1E A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L CE 79 (C1E > 12 000 kg,
L ≤ 3), T1

C1 171, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 7 C A, A1, AM, B, C1, C, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

 8 CE A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C,
CE, L, T

C 172, A1 79.03,
A1 79.04, A 79.03,
A 79.04, BE 79.06

 9 D1 A, A1, AM, B, D1, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

10 D1E A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

11 D A, A1, AM, B, D1, D, L A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04

12 DE A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, D,
DE, L

A1 79.03, A1 79.04,
A 79.03, A 79.04,
BE 79.06

13 L L

14 M AM

15 T AM, T, L

1 Amtliche Anmerkung: Erfolgt die Zuteilung der Klasse T nur auf Antrag, wird diese nur in der Land- oder Forstwirtschaft tätigen Personen
zugeteilt.

2 Amtliche Anmerkung: Bei Verzicht auf die Klasse A2 wird die Schlüsselzahl 79.05 eingetragen, sofern die Klasse A1 zugeteilt ist.“
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11. Anlage 7 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 7
(zu § 16 Absatz 2, § 17 Absatz 2 und 3)

Fahrerlaubnisprüfung

1. Theoretische Prüfung

1.1 Prüfungsstoff

Gegenstand der Prüfung sind Kenntnisse in den Sachgebieten
des Anhangs II Abschnitt A Nummer 2 bis 4 der Richtlinie
2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. L 403 vom
30.12.2006, S. 18) in der Fassung der Richtlinie 2009/113/EG
der Kommission vom 25. August 2009 (ABl. L 223 vom
26.8.2009, S. 31) und in folgenden Sachgebieten:

Lfd.
Nr.

Sachgebiet

1 Gefahrenlehre

1.1 Grundformen des Verkehrsverhaltens
Defensive Fahrweise, Behinderung, Gefährdung

1.2 Verhalten gegenüber Fußgängern
Kinder, ältere Menschen, behinderte Menschen, Fußgänger
allgemein

1.3 Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse

1.4 Dunkelheit und schlechte Sicht

1.5 Geschwindigkeit

1.6 Überholen

1.7 Besondere Verkehrssituationen
Anfahrender, fließender und anhaltender Verkehr, Auto und
Zweirad, Wild, Tunnelfahrten

1.8 Autobahn

1.9 Alkohol, Drogen, Medikamente

1.10 Ermüdung, Ablenkung

1.11 Affektiv-emotionales Verhalten im Straßenverkehr

2 Verhalten im Straßenverkehr

2.1 Grundregeln über das Verhalten im Straßenverkehr

2.2 Straßenbenutzung

2.3 Geschwindigkeit

2.4 Abstand

2.5 Überholen

2.6 Vorbeifahren

2.7 Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge

2.8 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren

2.9 Einfahren und Anfahren

2.10 Besondere Verkehrslagen

2.11 Halten und Parken

2.12 Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

2.13 Sorgfaltspflichten

2.14 Liegenbleiben und Abschleppen von Fahrzeugen

2.15 Warnzeichen
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Lfd.
Nr.

Sachgebiet

2.16 Beleuchtung

2.17 Autobahnen und Kraftfahrstraßen

2.18 Bahnübergänge

2.19 Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse

2.20 Personenbeförderung

2.21 Ladung

2.22 Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers

2.23 Verhalten an Fußgängerüberwegen und gegenüber
Fußgängern

2.24 Übermäßige Straßenbenutzung

2.25 Sonntagsfahrverbot

2.26 Verkehrshindernisse

2.27 Unfall

2.28 Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten

2.29 Wechsellichtzeichen und Dauerlichtzeichen

2.30 Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht

3 Vorfahrt, Vorrang

4 Verkehrszeichen

4.1 Gefahrzeichen

4.2 Vorschriftzeichen

4.3 Richtzeichen

4.4 Verkehrseinrichtungen

5 Umweltschutz

6 Vorschriften über den Betrieb der Fahrzeuge

6.1 Untersuchung der Fahrzeuge

6.2 Zulassung zum Straßenverkehr, Fahrzeugpapiere,
Fahrerlaubnis

6.3 Anhängerbetrieb

6.4 Lenk- und Ruhezeiten

6.5 EG-Kontrollgerät

6.6 Abmessungen und Gewichte

6.7 Lesen einer Straßenkarte und Streckenplanung

7 Technik

7.1 Fahrbetrieb, Fahrphysik, Fahrtechnik

7.2 Mängelerkennung, Lokalisierung von Störungen

7.3 Verbrennungsmaschine, Flüssigkeiten, Kraftstoffsystem,
elektrische Anlage, Zündung, Kraftübertragung

7.4 Schmier- und Frostschutzmittel

7.5 Verwendung und Wartung von Reifen

7.6 Bremsanlagen und Geschwindigkeitsregler

7.7 Anhängerkupplungssysteme

7.8 Wartung von Kraftfahrzeugen und rechtzeitige
Veranlassung von Reparaturen
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Lfd.
Nr.

Sachgebiet

7.9 Entgegennahme, Transport und Ablieferung der Güter

7.10 Ausrüstung von Fahrzeugen

8 Eignung und Befähigung von Kraftfahrern

Der Prüfungsstoff bildet die Grundlage für den Fragenkatalog.
Der Fragenkatalog wird vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Benehmen mit den zuständigen
Obersten Landesbehörden in der jeweils geltenden Fassung im
Verkehrsblatt oder bei Fragen mit bewegten Situationsdarstellun-
gen im Bundesanzeiger als Richtlinie bekannt gemacht.

1.2 Form und Umfang der Prüfung, Zusammenstellung der Fra-
gen, Bewertung der Prüfung

1.2.1 Allgemeines

Jede Prüfung enthält Fragen aus dem Grundstoff und dem Zu-
satzstoff des Fragenkatalogs. Der Grundstoff beinhaltet den für
alle Klassen geltenden Prüfungsstoff, der Zusatzstoff den Stoff,
der sich aus den besonderen Anforderungen der jeweiligen
Klasse ergibt. Bei einer Prüfung für mehrere Klassen wird der
Grundstoff nur einmal geprüft. Bei der Prüfung zur Erweiterung
einer Fahrerlaubnis wird der Grundstoff in reduziertem Umfang
erneut mitgeprüft.

1.2.2 Wertigkeit der Fragen und Zusammenstellung der Fragen

Die Fragen werden entsprechend ihrem Inhalt und dessen Bedeu-
tung für die Verkehrssicherheit, den Umweltschutz und die Ener-
gieeinsparung mit zwei bis fünf Punkten bewertet. Die Wertigkeit
ist im Fragenkatalog bei jeder Frage angegeben.

Die Anzahl der Fragen je Klasse, die Anzahl der Punkte und die
zulässige Fehlerpunktzahl ergeben sich aus den folgenden Tabel-
len:

Ersterwerb

Klasse
Zahl der
Fragen

Summe der
Punkte

Zulässige
Fehlerpunkte

A 30 110 101

A1 30 110 101

A2 30 110 101

B 30 110 101

AM 30 110 101

L 30 110 101

T 30 110 101

Mofa 20  69 7

1 Es sei denn, zwei Fragen mit Wertigkeit 5 falsch beantwortet. Einzelheiten siehe
Anlage 1 Nummer 3.2.1, 3.6, 3.7.1 und 3.7.2 zur Prüfungsrichtlinie.

Erweiterung

Klasse
Zahl der
Fragen

Summe der
Punkte

Zulässige
Fehlerpunkte

A 20 72  61

A1 20 72  61

A2 20 72 6

B 20 72  61

AM 20 72 6

L 20 72  61
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Klasse
Zahl der
Fragen

Summe der
Punkte

Zulässige
Fehlerpunkte

T 20 72  61

C 37 128 101

CE 30 105 101

C1 30 105 101

D 40 138 101

D1 35 121 101

1 Es sei denn, zwei Fragen mit Wertigkeit 5 falsch beantwortet. Einzelheiten siehe
Anlage 1 Nummer 3.2.2 bis 3.5, 3.7.1 und 3.7.2 zur Prüfungsrichtlinie.

Die Zusammenstellung der Fragen ergibt sich aus der Prüfungs-
richtlinie, die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung im Benehmen mit den zuständigen Obersten Lan-
desbehörden in der jeweils geltenden Fassung im Verkehrsblatt
bekannt gemacht wird.

1.2.3 Bewertung der Prüfung

Die theoretische Prüfung ist nicht bestanden, wenn die unter
Nummer 1.2.2 bei den einzelnen Klassen jeweils aufgeführte Zahl
der zulässigen Fehlerpunkte überschritten oder zwei Fragen mit
Wertigkeit 5 falsch beantwortet worden sind.

Eine nicht bestandene theoretische Prüfung ist in vollem Umfang
zu wiederholen.

1.3 Durchführung der Prüfung

Die theoretische Prüfung ist in deutscher Sprache abzulegen und
erfolgt anhand von Fragen. Für Bewerber, die nicht ausreichend
lesen oder schreiben können, besteht auf Antrag über Kopfhörer
die Möglichkeit der Audio-Unterstützung in deutscher Sprache.
Der Nachweis hat gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde insbe-
sondere durch die Bescheinigung eines Arztes oder durch die
Schule zu erfolgen. Bei Prüfung von Gehörlosen ist ein Gehörlo-
sen-Dolmetscher zuzulassen.

Abweichend von Satz 1 kann die Prüfung auch in folgenden
Fremdsprachen abgelegt werden:

a) Englisch,

b) Französisch,

c) Griechisch,

d) Italienisch,

e) Polnisch,

f) Portugiesisch,

g) Rumänisch,

h) Russisch,

i) Kroatisch,

j) Spanisch,

k) Türkisch.

1.4 Täuschungshandlungen

Bei Täuschungshandlungen gilt die theoretische Prüfung als nicht
bestanden.

2. Praktische Prüfung

2.1 Prüfungsstoff

Die Prüfung setzt sich wie folgt zusammen:

2.1.1 Fahrtechnische Vorbereitung der Fahrt

2.1.2 Abfahrtkontrolle (nur bei den Klassen C, C1, D, D1 und T).

Handfertigkeiten (nur bei den Klassen D und D1).
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2.1.3 Verbinden und Trennen von Fahrzeugen (nur bei den Klassen BE,
CE, C1E, DE, D1E und T).

2.1.4 Grundfahraufgaben

2.1.4.1 Bei den Zweiradklassen

2.1.4.1.1 Bei den Klassen A, A1 und A2

a) Obligatorisch

aa) Fahren eines Slaloms mit Schrittgeschwindigkeit,

bb) Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung,

cc) Ausweichen ohne Abbremsen,

dd) Ausweichen nach Abbremsen,

b) Alternativ, wobei aus den Doppelbuchstaben aa und bb je eine
Aufgabe auszuwählen ist:

aa) Slalom oder Langer Slalom,

bb) Fahren mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus, Stop and
Go oder Kreisfahrt.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: sechs.

Bei stufenweisem Zugang und jeweils zweijährigem Vorbesitz von
A1 nach A2 und A2 nach A entfallen die alternativen Aufgaben.
Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: vier.

2.1.4.1.2 Bei der Klasse AM

a) Obligatorisch

aa) Slalom,

bb) Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung,

b) Alternativ, wobei aus den Doppelbuchstaben aa und bb je eine
Aufgabe auszuwählen ist:

aa) Ausweichen ohne Abbremsen oder Ausweichen nach Ab-
bremsen,

bb) Fahren mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus, Stop and
Go oder Kreisfahrt.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: vier.

2.1.4.2 Bei der Klasse B

a) Obligatorisch

Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung,

b) Alternativ, wobei eine Aufgabe geprüft werden muss:

aa) Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Ein-
mündung, Kreuzung oder Einfahrt

oder

Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung),

bb) Umkehren

oder

Einfahren in eine Parklücke (Quer- oder Schrägaufstel-
lung).

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: drei.

2.1.4.3 Bei den Klassen C1, C, D1, D

a) Obligatorisch, wobei eine Aufgabe geprüft werden muss:

aa) Rückwärtsfahren und Versetzen nach rechts an eine
Rampe zum Be- oder Entladen (nur Klasse C, C1) oder

bb) Halten zum Ein- oder Aussteigen (nur Klasse D, D1),

b) Alternativ, wobei eine Aufgabe geprüft werden muss:

aa) Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Ein-
mündung, Kreuzung oder Einfahrt,

bb) Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung) oder

cc) Rückwärts quer oder schräg einparken.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: zwei.
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2.1.4.4 Bei den Klassen BE, C1E, DE und D1E

– Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links,

zusätzlich bei Klasse C1E

– Rückwärtsfahren geradeaus an eine Rampe zum Be- oder Ent-
laden.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben bei Klasse C1E:
zwei.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben bei Klassen BE, DE
und D1E: eine.

2.1.4.5 Bei der Klasse CE

2.1.4.5.1 Gliederzüge (keine Kombinationen mit Starrdeichselanhänger)

a) Umkehren durch Rückwärtsfahren nach links,

b) Rückwärtsfahren geradeaus an eine Rampe zum Be- oder Ent-
laden.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: zwei.

2.1.4.5.2 Sattelkraftfahrzeuge und Gliederzüge mit Starrdeichselanhänger

a) Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links,

b) Rückwärtsfahren und Versetzen nach rechts an eine Rampe
zum Be- oder Entladen.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: zwei.

2.1.4.6 Bei der Klasse T

Rückwärtsfahren geradeaus.

Summe der zu fahrenden Grundfahraufgaben: eine.

2.1.5 Prüfungsfahrt

Der Bewerber muss fähig sein, selbständig das Fahrzeug auch in
schwierigen Verkehrslagen verkehrsgerecht und sicher zu führen.
Seine Fahrweise soll defensiv, rücksichtsvoll, vorausschauend
und dem jeweiligen Verkehrsfluss angepasst sein. Daneben soll
er auch zeigen, dass er über ausreichende Kenntnisse der für das
Führen eines Kraftfahrzeugs maßgebenden gesetzlichen Vor-
schriften und einer umweltbewussten und energiesparenden
Fahrweise verfügt, sie anzuwenden versteht sowie mit den Ge-
fahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforder-
lichen Verhaltensweisen vertraut ist. Insbesondere ist bei den
nachfolgenden Punkten auf richtige Verhaltensweisen, Handha-
bung bzw. Ausführung zu achten:

a) fahrtechnische Vorbereitung,

b) Lenkradhaltung,

c) Verhalten beim Anfahren,

d) Gangwechsel,

e) Steigung und Gefällstrecken,

f) automatische Kraftübertragung,

g) Verkehrsbeobachtung und Beachtung der Verkehrszeichen
und -einrichtungen,

h) Fahrgeschwindigkeit,

i) Abstand halten vom vorausfahrenden Fahrzeug,

j) Überholen und Vorbeifahren,

k) Verhalten an Kreuzungen, Einmündungen, Kreisverkehren
und Bahnübergängen,

l) Abbiegen und Fahrstreifenwechsel,

m) Verhalten gegenüber Fußgängern sowie an Straßenbahn- und
Bushaltestellen,

n) Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und

o) fahrtechnischer Abschluss der Fahrt.
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2.2 Prüfungsfahrzeuge

Für die Klassen B, C1, C, D1 und D sind nur linksgelenkte Fahr-
zeuge zulässig.

Als Prüfungsfahrzeuge sind zu verwenden:

2.2.1 Für Klasse A:

Krafträder ohne Beiwagen der Klasse A

a) ab dem 1. Januar 2014 Motorleistung mindestens 50 kW und

b) Hubraum mindestens 600 cm3, wobei eine Unterschreitung
des Mindesthubraums um 5 cm3 zulässig ist,

c) ab dem 1. Januar 2014 Leermasse von mindestens 180 kg,
wobei eine Unterschreitung um 5 kg zulässig ist,

d) ab dem 1. Januar 2014 mit Elektromotor Verhältnis Leistung/
Leermasse mindestens 0,25 kW/kg.

2.2.2 Für Klasse A2:

Krafträder ohne Beiwagen der Klasse A2

a) Motorleistung mindestens 20 kW, jedoch nicht mehr als 35 kW,

b) Verhältnis Leistung/Leermasse von nicht mehr als 0,2 kW/kg,

c) mit Verbrennungsmotor Hubraum mindestens 400 cm3, wobei
eine Unterschreitung des Mindesthubraums um 5 cm3 zulässig
ist und

d) mit Elektromotor: Verhältnis Leistung/Leermasse mindestens
0,15 kW/kg.

2.2.3 Für Klasse A1:

Krafträder der Klasse A1 ohne Beiwagen

a) Motorleistung bis zu 11 kW,

b) Verhältnis von Leistung zu Leermasse von nicht mehr als
0,1 kW/kg,

c) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 90 km/h,

d) mit Verbrennungsmotor Hubraum mindestens 120 cm3, wobei
eine Unterschreitung des Hubraums um 5 cm3 zulässig ist,

e) mit Elektromotor Verhältnis Leistung/Leermasse mindestens
0,08 kW/kg.

2.2.4 Für Klasse B:

Personenkraftwagen

a) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 130 km/h,

b) mindestens vier Sitzplätze und

c) mindestens zwei Türen auf der rechten Seite.

2.2.5 Für Klasse BE:

Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Prüfungsfahrzeug
der Klasse B und einem Anhänger gemäß § 30a Absatz 2 Satz 1
StVZO mit mehr als 4 250 kg, die als Kombination nicht der
Klasse B zuzurechnen sind,

a) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 7,5 m,

b) zulässige Gesamtmasse des Anhängers mindestens 1 300 kg,

c) tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers mindestens
800 kg,

d) Aufbau des Anhängers kastenförmig oder vergleichbar, Breite
und Höhe mindestens wie das Zugfahrzeug, und

e) Sicht nach hinten nur über die Außenspiegel.

2.2.6 Für Klasse C:

Fahrzeuge der Klasse C

a) Mindestlänge 8 m,

b) Mindestbreite 2,4 m,
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c) zulässige Gesamtmasse mindestens 12 000 kg,

d) tatsächliche Gesamtmasse mindestens 10 000 kg,

e) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 80 km/h,

f) mit Anti-Blockier-System (ABS),

g) mit EG-Kontrollgerät,

h) Aufbau kastenförmig oder vergleichbar, mindestens so breit
und so hoch wie die Führerkabine, und

i) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.

2.2.7 Für Klasse CE:

a) Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Prüfungsfahr-
zeug der Klasse C mit selbsttätiger Kupplung und einem An-
hänger mit eigener Lenkung oder mit einem Starrdeichselan-
hänger mit Tandem-/Doppelachse

aa) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 14 m,

bb) zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination min-
destens 20 000 kg,

cc) tatsächliche Gesamtmasse der Fahrzeugkombination min-
destens 15 000 kg,

dd) Zweileitungs-Bremsanlage,

ee) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit der
Fahrzeugkombination mindestens 80 km/h,

ff) Anhänger mit Anti-Blockier-System (ABS),

gg) Länge des Anhängers mindestens 7,5 m,

hh) Mindestbreite des Anhängers 2,4 m,

ii) Aufbau des Anhängers kastenförmig oder vergleichbar,
mindestens so breit und so hoch wie die Führerkabine
des Zugfahrzeugs, und

jj) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel

oder

b) Sattelkraftfahrzeuge

aa) Länge mindestens 14 m,

bb) Mindestbreite der Sattelzugmaschine und des Sattelan-
hängers 2,4 m,

cc) zulässige Gesamtmasse mindestens 20 000 kg,

dd) tatsächliche Gesamtmasse mindestens 15 000 kg,

ee) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit min-
destens 80 km/h,

ff) Sattelzugmaschine und Sattelanhänger mit Anti-Blockier-
System (ABS),

gg) mit EG-Kontrollgerät,

hh) Aufbau kastenförmig oder vergleichbar, mindestens so
breit und so hoch wie die Führerkabine, und

ii) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.

2.2.8 Für Klasse C1:

Fahrzeuge der Klasse C1

a) Länge mindestens 5 m,

b) zulässige Gesamtmasse mindestens 5 500 kg,

c) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 80 km/h,

d) mit Anti-Blockier-System (ABS),

e) mit EG-Kontrollgerät,

f) Aufbau kastenförmig oder vergleichbar, mindestens so breit
und so hoch wie die Führerkabine, und

g) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.
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2.2.9 Für Klasse C1E:

Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Prüfungsfahrzeug
der Klasse C1 und einem Anhänger

a) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 9 m,

b) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit der Fahr-
zeugkombination mindestens 80 km/h,

c) zulässige Gesamtmasse des Anhängers mindestens 1 300 kg,

d) tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers mindestens
800 kg,

e) Anhänger mit eigener Bremsanlage,

f) Aufbau des Anhängers kastenförmig oder vergleichbar, min-
destens so hoch und etwa so breit wie die Führerkabine des
Zugfahrzeugs (der Aufbau kann geringfügig weniger breit sein),
und

g) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.

2.2.10 Für Klasse D:

Fahrzeuge der Klasse D

a) Länge mindestens 10 m,

b) Mindestbreite 2,4 m,

c) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 80 km/h,

d) mit Anti-Blockier-System (ABS) und

e) mit EG-Kontrollgerät.

2.2.11 Für Klasse DE:

Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Prüfungsfahrzeug
der Klasse D und einem Anhänger

a) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 13,5 m,

b) Mindestbreite des Anhängers 2,4 m,

c) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit der Fahr-
zeugkombination mindestens 80 km/h,

d) zulässige Gesamtmasse des Anhängers mindestens 1 300 kg,

e) tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers mindestens
800 kg,

f) Anhänger mit eigener Bremsanlage,

g) Aufbau des Anhängers kastenförmig oder vergleichbar, min-
destens 2 m breit und hoch, und

h) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.

2.2.12 Für Klasse D1:

Fahrzeuge der Klasse D1

a) Länge mindestens 5 m, maximale Länge 8 m,

b) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mindes-
tens 80 km/h,

c) zulässige Gesamtmasse mindestens 4 000 kg,

d) mit Anti-Blockier-System (ABS) und

e) mit EG-Kontrollgerät.

2.2.13 Für Klasse D1E:

Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Prüfungsfahrzeug
der Klasse D1 und einem Anhänger

a) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 8,5 m,

b) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit der Fahr-
zeugkombination mindestens 80 km/h,

c) zulässige Gesamtmasse des Anhängers mindestens 1 300 kg,

d) tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers mindestens
800 kg,
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e) Anhänger mit eigener Bremsanlage,

f) Aufbau des Anhängers kastenförmig oder vergleichbar, min-
destens 2 m breit und hoch, und

g) Sicht nach hinten nur über Außenspiegel.

2.2.14 Für Klasse AM:

Zweirädrige Kleinkrafträder oder Fahrräder mit Hilfsmotor mit ei-
ner durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von
mindestens 40 km/h.

2.2.15 Für Klasse T:

Fahrzeugkombinationen bestehend aus einer Zugmaschine der
Klasse T und einem Anhänger

a) durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit der Zug-
maschine mehr als 32 km/h,

b) Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeugkombination mehr als
32 km/h,

c) Zweileitungs-Bremsanlage,

d) Anhänger mit mindestens geschlossener Ladefläche (Fahrge-
stell ohne geschlossenen Boden nicht zulässig),

e) Länge des Anhängers bei Verwendung eines Starrdeichselan-
hängers mindestens 4,5 m und

f) Länge der Fahrzeugkombination mindestens 7,5 m.

2.2.16 Weitere Anforderungen an die Prüfungsfahrzeuge:

Unter Länge des Fahrzeugs ist der Abstand zwischen serienmä-
ßiger vorderer Stoßstange und hinterer Begrenzung des Aufbaus
zu verstehen. Nicht zur Fahrzeuglänge zählen Anbauten wie Seil-
winden, Wasserpumpen, Rangierkupplungen, zusätzlich ange-
brachte Stoßstangenhörner, Anhängekupplungen, Skiträger oder
ähnliche Teile und Einrichtungen.

Die Prüfungsfahrzeuge müssen ausreichende Sitzplätze für den
amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraft-
fahrzeugverkehr, den Fahrlehrer und den Bewerber bieten; das
gilt nicht bei Fahrzeugen der Klassen A, A1, A2, AM und T. Es
muss gewährleistet sein, dass der amtlich anerkannte Sachver-
ständige oder Prüfer alle für den Ablauf der praktischen Prüfung
wichtigen Verkehrsvorgänge beobachten kann.

Bei der Prüfung auf Prüfungsfahrzeugen der Klassen A, A1, A2,
AM und T muss eine Funkanlage zur Verfügung stehen, die es
mindestens gestattet, den Bewerber während der Prüfungsfahrt
anzusprechen (einseitiger Führungsfunk). Das gilt nicht für Prü-
fungsfahrzeuge der Klasse T, wenn auf diesen geeignete Plätze
für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer und
den Fahrlehrer vorhanden sind.

Prüfungsfahrzeuge der Klassen B, C, C1, D und D1 müssen mit
akustisch oder optisch kontrollierbaren Einrichtungen zur Betäti-
gung der Pedale (Doppelbedienungseinrichtungen) ausgerüstet
sein.

Prüfungsfahrzeuge der Klasse B müssen ferner mit einem zusätz-
lichen Innenspiegel sowie mit zwei rechten Außenspiegeln, gege-
benenfalls in integrierter Form, oder einem gleichwertigen Außen-
spiegel ausgerüstet sein.

Prüfungsfahrzeuge der Klassen BE, C, C1, D und D1 müssen mit
je einem zusätzlichen rechten und linken Außenspiegel ausge-
stattet sein, soweit die Spiegel für den Fahrer dem Fahrlehrer
keine ausreichende Sicht nach hinten ermöglichen.

2.2.17 Die Kennzeichnung der zu Prüfungsfahrten verwendeten Kraft-
fahrzeuge als Schulfahrzeuge (§ 5 Absatz 4 der Durchführungs-
verordnung zum Fahrlehrergesetz vom 19. Juni 2012 (BGBl. I
S. 1346)) muss entfernt sein. Alle vom Fahrzeughersteller liefer-
baren Ausstattungen und Systeme sind grundsätzlich unter Be-
rücksichtigung der Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie zugelassen.
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Dies gilt auch für den nachträglichen Einbau gleicher oder ähn-
licher Produkte.

2.2.18 Bei Prüfungen der Klassen A, A1, A2 und AM muss der Bewerber
geeignete Schutzkleidung (Schutzhelm, Handschuhe, anliegende
Jacke, mindestens knöchelhohes festes Schuhwerk, z. B. Stiefel)
tragen.

Es dürfen nur Fahrzeuge verwendet werden, für die eine Helm-
tragepflicht besteht.

2.2.19 Übergangsvorschrift

Die Vorschriften über die tatsächliche Gesamtmasse sind ab dem
1. Oktober 2004 anzuwenden. Prüfungsfahrzeuge, die den Vor-
schriften dieser Anlage in der bis zum 1. Juli 2004 geltenden Fas-
sung entsprechen, dürfen bis zum 30. September 2013 verwen-
det werden. Prüfungsfahrzeuge, die den Vorschriften dieser An-
lage in der vom 2. Juli 2004 bis zum Ablauf des 18. Januar 2013
geltenden Fassung entsprechen, dürfen vorbehaltlich der Bestim-
mung der Nummer 2.2.1 bis zum Ablauf des 18. Januar 2017
verwendet werden.

2.3 Prüfungsdauer und Mindestfahrzeit

Die Prüfungsdauer und die reine Fahrzeit1 betragen mindestens

bei Prüfungsdauer insgesamt davon Fahrzeit1

Klasse A 60 Minuten 25 Minuten

40 Minuten Aufstieg2 25 Minuten

Klasse A2 60 Minuten Direkteinstieg 25 Minuten

40 Minuten Aufstieg2 25 Minuten

Klasse A1 45 Minuten 25 Minuten

Klasse B 45 Minuten 25 Minuten

Klasse BE 45 Minuten 25 Minuten

Klasse C 75 Minuten 45 Minuten

Klasse CE 75 Minuten 45 Minuten

Klasse C1 75 Minuten 45 Minuten

Klasse C1E 75 Minuten 45 Minuten

Klasse D 75 Minuten 45 Minuten

Klasse DE 70 Minuten 45 Minuten

Klasse D1 75 Minuten 45 Minuten

Klasse D1E 70 Minuten 45 Minuten

Klasse AM 45 Minuten 25 Minuten

Klasse T 60 Minuten 30 Minuten,

1 Fahrzeit ohne Grundfahraufgaben, ohne Sicherheits-/Abfahrtkontrolle/Handfertig-
keiten, ohne Verbinden und Trennen und ohne Vor- und Nachbereitung (z. B. Be-
kanntgabe des Ergebnisses). Die aufgeführte reine Fahrzeit entspricht EU-Vorga-
ben.

2 Nur bei Erweiterung von der Klasse A1 auf die Klasse A2 und von der Klasse A2
zur Klasse A (stufenweiser Zugang bei jeweils zweijährigem Vorbesitz und Erwei-
terung auf die nächsthöhere Klasse).

sofern der Bewerber nicht schon vorher gezeigt hat, dass er den
Anforderungen der Prüfung nicht gewachsen ist.

In folgenden Fällen verkürzt sich die Dauer der praktischen Prü-
fung um ein Drittel:

a) bei Aufhebung der Beschränkung einer Fahrerlaubnis auf das
Führen von Kraftfahrzeugen ohne Schaltgetriebe (ohne Kupp-
lungspedal oder ohne Kupplungshebel bei Fahrzeugen der
Klasse A, A1 oder A2) oder
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b) bei Erweiterung von der Klasse A1 auf die Klasse A2 sowie von
der Klasse A2 zur Klasse A (stufenweiser Zugang bei jeweils
zweijährigem Vorbesitz und Erweiterung auf die nächsthöhere
Klasse).

2.4 Prüfungsstrecke

Etwa die Hälfte der reinen Fahrzeit soll für Prüfungsstrecken au-
ßerhalb geschlossener Ortschaften, möglichst auch unter Ein-
schluss der Autobahnen oder Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen
für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche
Einrichtungen getrennt sind und mindestens zwei Fahrstreifen je
Richtung haben, verwendet werden. Abweichend hiervon sind
Prüfungen für die Klasse AM überwiegend innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften durchzuführen. Die Prüfung für die Klasse T kann
auch an Orten durchgeführt werden, die nicht Prüforte im Sinn
von § 17 Absatz 4 sind.

2.5 Bewertung der Prüfung

2.5.1 Für die Durchführung der praktischen Prüfung sind

a) die fahrtechnische Vorbereitung der Fahrt (2.1.1), die Grund-
fahraufgaben (2.1.4) und die Prüfungsfahrt (2.1.5),

b) die Abfahrtkontrolle und die Handfertigkeiten (2.1.2) und

c) das Verbinden und Trennen von Fahrzeugen (2.1.3)

jeweils getrennte Prüfungsteile, die jeweils getrennt voneinander
bewertet werden. Bereits bestandene Prüfungsteile sind nicht zu
wiederholen.

2.5.2 Zum Nichtbestehen einer Prüfung führen

a) erhebliche Fehler oder

b) die Wiederholung oder Häufung von verschiedenen Fehlern,
die als Einzelfehler in der Regel noch nicht zum Nichtbestehen
führen.

2.5.3 Verhalten des Fahrlehrers

Versucht der Fahrlehrer den amtlich anerkannten Sachverstän-
digen oder Prüfer zu täuschen oder macht das Verhalten des
Fahrlehrers die Beurteilung des Bewerbers bei der Prüfungsfahrt
unmöglich, so ist diese als nicht bestanden zu beenden.

2.5.4 Vorzeitige Beendigung der Prüfungsfahrt

Die Prüfungsfahrt soll beendet werden, sobald sich herausstellt,
dass der Bewerber den Anforderungen der Prüfung nicht gerecht
wird.

2.6 Nichtbestehen der Prüfung

Hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so hat ihn der
Sachverständige oder Prüfer bei Beendigung der Prüfung unter
kurzer Benennung der wesentlichen Fehler hiervon zu unterrich-
ten und ihm ein Prüfprotokoll auszuhändigen.

2.7 Weitere Einzelheiten der praktischen Prüfung werden in der
Prüfungsrichtlinie geregelt, die vom Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung im Benehmen mit den zustän-
digen Obersten Landesbehörden in der jeweils geltenden Fas-
sung im Verkehrsblatt bekannt gemacht wird.“

12. Anlage 7a wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „(§ 6a Absatz 2)“ durch die Angabe
„(§ 6a Absatz 3 und 4)“ ersetzt.

b) Nummer 3.2.8 wird wie folgt gefasst:

„3.2.8 deutliches Verringern der Geschwindigkeit bei vorhersehbarem
Seitenwind an Brücken, Waldschneisen und beim Überholen
von Lkw,“.

c) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden Wörter „und eine Gesamtmasse von 4 250 kg nicht
überschreitet“ gestrichen.
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Schulungsfahrzeuge müssen mit akustisch oder optisch kontrollier-
baren Einrichtungen zur Betätigung der Pedale (Doppelbedienungs-
einrichtungen) ausgerüstet sein.“

cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Fahrzeugkombination darf nicht der Klasse B zuzuordnen sein.“

d) In Nummer 7 werden in dem Muster nach dem Wort „Fahrerschulung“ die
Wörter „(Anlage 7a zu § 6a Absatz 2 FeV)“ durch die Wörter „(Anlage 7a
zu § 6a Absatz 3 und 4 FeV)“ ersetzt.
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13. Anlage 8 Nummer III wird wie folgt gefasst:

„ I I I . M u s t e r d e s D i e n s t f ü h r e r s c h e i n s
d e r B u n d e s p o l i z e i u n d d e r P o l i z e i ( M u s t e r 3 )

Material: Neobond – 200 g/m2
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14. Anlage 9 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 9
(zu § 25 Absatz 3)

Verwendung von Schlüsselzahlen für Eintragungen in den Führerschein

A. Vorbemerkungen

Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben sind in Form von Schlüsselzahlen in Feld 12 im Führerschein
einzutragen. Beziehen sie sich auf einzelne Fahrerlaubnisklassen, sind sie in Feld 12 in der Zeile der betref-
fenden Fahrerlaubnisklasse einzutragen. Solche, die für alle erteilten Fahrerlaubnisklassen gelten, sind in der
letzten Zeile des Feldes 12 unter den Spalten 9 bis 12 zu vermerken. Die harmonisierten Schlüsselzahlen der
Europäischen Union bestehen aus zwei Ziffern (Hauptschlüsselzahlen). Unterschlüsselungen bestehen aus
einer Hauptschlüsselzahl (erster Teil) und aus zwei Ziffern und/oder Buchstaben (zweiter Teil). Erster und zwei-
ter Teil sind durch einen Punkt getrennt. Der zweite Teil kann bei bestimmten Verschlüsselungen weitere Zif-
fern/Buchstaben enthalten. Nationale Schlüsselungen bestehen aus drei Ziffern. Sie gelten nur im Inland. Die
einzutragenden Schlüsselzahlen müssen die Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben vollständig erfas-
sen. Für die Hauptschlüsselzahlen 05, 44, 50, 51, 70, 71 und 79 ist die Verwendung von Unterschlüsselungen
obligatorisch. Häufungen sind durch Komma und Alternativen durch Schrägstrich zu trennen. Harmonisierte
Schlüsselzahlen sind vor den nationalen aufzuführen. Bei der Ausstellung eines Führerscheins ist der Inhaber
über die Bedeutung der eingetragenen Schlüsselzahlen zu informieren.

B. Liste der Schlüsselzahlen

I. Schlüsselzahlen der Europäischen Union

Lfd.
Nr.

Schlüsselzahl

 1 01 Sehhilfe und/oder Augenschutz,
wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert:

 2 01.01 Brille

 3 01.02 Kontaktlinsen

 4 01.03 Schutzbrille

 5 02 Hörhilfe/Kommunikationshilfe

 6 03 Prothese/Orthese der Gliedmaßen

 7 05 Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen:

 8 05.01 Nur bei Tageslicht

 9 05.02 In einem Umkreis von … km des Wohnsitzes oder innerorts/innerhalb der Region …

10 05.03 Ohne Beifahrer/Sozius

11 05.04 Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als … km/h

12 05.05 Nur mit Beifahrer, der im Besitz der Fahrerlaubnis ist

13 05.06 Ohne Anhänger

14 05.07 Nicht gültig auf Autobahnen

15 05.08 Kein Alkohol

16 10 Angepasste Schaltung

17 15 Angepasste Kupplung

18 20 Angepasste Bremsmechanismen

19 25 Angepasste Beschleunigungsmechanismen

20 30 Angepasste kombinierte Brems- und Beschleunigungsmechanismen

21 35 Angepasste Bedienvorrichtungen

22 40 Angepasste Lenkung
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Lfd.
Nr.

Schlüsselzahl

23 42 Angepasste(r) Rückspiegel

24 43 Angepasster Fahrersitz

25 44 Anpassungen des Kraftrades:

26 44.01 Bremsbetätigung vorn/hinten mit einem Hebel

27 44.02 (Angepasste) handbetätigte Bremse

28 44.03 (Angepasste) fußbetätigte Bremse

29 44.04 Angepasste Beschleunigungsmechanismen

30 44.05 Angepasste Handschaltung und Handkupplung

31 44.06 Angepasster Rückspiegel

32 44.07 Angepasste Kontrolleinrichtungen

33 44.08 Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen

34 45 Kraftrad nur mit Beiwagen

35 46 Nur dreirädrige Fahrzeuge

36 50 Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeugidentifizierungsnummer)

37 51 Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen)

38 70 Umtausch des Führerscheins Nummer …, ausgestellt durch … (EU-Unterscheidungszeichen, im
Falle eines Drittstaates UNECE-Unterscheidungszeichen des Ausstellungsstaates, jedoch nur
anzuwenden bei Umtausch auf Grund von Anlage 11)

39 71 Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittstaates
UNECE-Unterscheidungszeichen)

40 72 Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 cm3 und einer Motorleistung
von höchstens 11 kW (A1)*

41 73 Nur für vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1)

42 74 Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7 500 kg (C1)*

43 75 Nur Fahrzeuge der Klasse D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1)*

44 76 Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7 500 kg (C1), die
einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mindestens 750 kg mitführen, sofern die
zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg und die zulässige Gesamtmasse
des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen (C1E)*

45 77 Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1), die
einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg mitführen, sofern

a) die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg und die zulässige Gesamt-
masse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen und

b) der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet wird (D1E)*

46 78 Keine Fahrzeuge, die über ein Kupplungspedal (oder, bei Fahrzeugen der Klassen A, A2 und A1
über einen von Hand zu bedienenden Kupplungshebel verfügen, das (der) vom Fahrer beim
Anfahren oder beim Anhalten des Kraftfahrzeugs sowie beim Gangwechsel bedient werden muss

47 79 (…) Nur Fahrzeuge, die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen, bei Anwendung
von Artikel 13 der Richtlinie 2006/126/EG

48 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3)

Beschränkung der Klasse CE auf Grund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berech-
tigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als
12 000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien
Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12 000 kg betragen kann und von dreiachsigen
Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger, bei denen die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E
abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t.

Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen.
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Lfd.
Nr.

Schlüsselzahl

49 79 (S1 ≤ 25/7 500 kg)

Begrenzung der Klassen D und DE auf Kraftomnibusse mit 24 Fahrgastplätzen oder maximal
7 500 kg zulässiger Gesamtmasse, auch mit Anhänger. Die Angabe S1 steht in dieser Schlüs-
selung für die Anzahl der Sitzplätze, einschließlich Fahrersitz.

50 79 (L ≤ 3)

Beschränkung der Klasse CE auf Kombinationen von nicht mehr als drei Achsen. Der Buch-
stabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen.

51 79.01 Nur zweirädrige Fahrzeuge mit oder ohne Beiwagen

52 79.02 Nur dreirädrige Fahrzeuge der Klasse AM oder vierrädrige Leichtfahrzeuge der Klasse AM

53 79.03 Nur dreirädrige Fahrzeuge

54 79.04 Nur Fahrzeugkombinationen aus dreirädrigen Fahrzeugen und einem Anhänger mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von höchstens 750 kg

55 79.05 Krafträder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg

56 79.06 Fahrzeuge (Fahrzeugkombination) der Klasse BE, sofern die zulässige Gesamtmasse des An-
hängers 3 500 kg übersteigt

57 80 Nur für Inhaber einer Fahrerlaubnis für dreirädrige Kraftfahrzeuge der Klasse A, die das 24. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben

58 81 Nur für Inhaber einer Fahrerlaubnis für zweirädrige Krafträder der Klasse A, die das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben

59 90 Codes, die in Kombination mit Codes für an dem Fahrzeug vorgenommene Anpassungen ver-
wendet werden

60 95 Kraftfahrerin/Kraftfahrer, die/der Inhaberin/Inhaber eines Befähigungsnachweises ist und die Be-
fähigungspflicht nach dem Gesetz über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Kraftfahre-
rinnen und Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder Personenverkehr bis
zum … erfüllt [zum Beispiel: 95(01.01.14)]

61 96 Fahrzeugkombinationen aus Fahrzeugen der Klasse B und einem Anhänger mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse einer derartigen Kom-
bination mehr als 3 500 kg, jedoch nicht mehr als 4 250 kg beträgt.

* Die Schlüsselzahlen 72, 74 – 77 dürfen nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die bis zum 18. Januar 2013 erteilt worden sind,
verwendet werden.

II. nationale Schlüsselzahlen

Lfd.
Nr.

Schlüsselzahl

 1 104 Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen

 2 171 Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von
nicht mehr als 7 500 kg, jedoch ohne Fahrgäste

 3 172 Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste

 4 174 Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, auch mit einachsigem Anhänger (wobei
Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander als eine Achse gelten) sowie Kom-
binationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von
nicht mehr als 25 km/h geführt werden

 5 175 Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit
Ausnahme der zu den Klassen A, A1, A2 und AM gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr
als 50 cm3

 6 176 Auflage: Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres nur Fahrten im Rahmen des Ausbildungsver-
hältnisses

 7 177 Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Zusatzangaben nach mitzuführendem Anhang zum
Führerschein

 8 178 Auflage zur Klasse D oder D1: Nur Fahrten im Linienverkehr
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Lfd.
Nr.

Schlüsselzahl

 9 179 Auflage: Klasse D1 nur für Fahrten, bei denen überwiegend Familienangehörige befördert werden

10 180 (weggefallen)

11 181 Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S

12 182 Auflage zu den Klassen D1, D1E, D, DE, C und CE:

Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres nur Fahrten im Inland und im Rahmen des Ausbildungs-
verhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraft-
fahrerin“ oder „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf,
in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffent-
lichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von
der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor Errei-
chen des 21. Lebensjahres.

13 183 Auflage zu den Klassen D, DE:

Bis zum Erreichen des 20. Lebensjahres nur zur Personenbeförderung im Linienverkehr nach den
§§ 42, 43 des Personenbeförderungsgesetzes bei Linienlängen von bis zu 50 Kilometer im Inland
und im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf
„Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“ oder „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder einem staatlich an-
erkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von
Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im Rahmen des
Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, entfällt nach Abschluss
der Ausbildung auch vor Erreichen des 20. Lebensjahres.

14 184 Auflagen:

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Kraftfahrzeuge der Klasse B (und, sofern in der Prü-
fungsbescheinigung nicht durchgestrichen, der Klasse BE)

1. nur in Begleitung einer in der Prüfungsbescheinigung nach Anlage 8a namentlich benannten
Person und

2. nur, wenn die in der Prüfungsbescheinigung nach Anlage 8a namentlich benannte Person

a) Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder einer entsprechenden deutschen,
einer EU/EWR- oder schweizerischen Fahrerlaubnis ist; die Fahrerlaubnis ist durch einen
gültigen Führerschein nachzuweisen, der während des Begleitens mitzuführen und zur
Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen auf Verlangen auszuhändigen
ist,

b) nicht 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol
im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blut-
alkoholkonzentration führt, und

c) nicht unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes ge-
nannten berauschenden Mittels steht. Nummer 2 Buchstabe c gilt nicht, wenn die Sub-
stanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall
verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Die Schlüsselzahlen 171 bis 175 sowie 178 und 179 dürfen nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die
bis zum 31. Dezember 1998 erteilt worden sind, verwendet werden.“
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15. Anlage 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote 10 wird wie folgt gefasst:

„10) Amtliche Anmerkung: Die Umschreibung der Klasse 6 erfolgt in eine deutsche Fahrerlaubnis der Klasse A2, sofern der Inhaber das

24. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Im Übrigen wird die Klasse A erteilt.“

b) Die Fußnote 18 wird aufgehoben.

Artikel 3

Änderung der
Fahrschüler-Ausbildungsordnung

Die Fahrschüler-Ausbildungsordnung vom 19. Juni 2012 (BGBl. I S. 1318), die durch Artikel 3 der Verordnung
vom 26. Juni 2012 (BGBl. I S. 1394) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Anlage 2.1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2.1
(zu § 4)

Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in den Klassen A, A2, A1 (4 Doppel-
stunden), in der Klasse AM (2 Doppelstunden)“.

b) Die Angabe zu Anlage 2.2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2.2
(zu § 4)

Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse B (2 Doppelstunden)“.

c) Die Angabe zu Anlage 4 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 4
(zu § 5 Absatz 3)

Die besonderen Ausbildungsfahrten für die Klassen A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C und CE“.

d) Die Angabe zu Anlage 7.2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 7.2
(zu § 6 Absatz 2)

Ausbildungsbescheinigung für den praktischen Unterricht der Klassen AM, A, A1, A2, B, BE,
C1, C1E, C, CE und T (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 StVG)“.

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Ausbildung in der Bundeswehr zur Erlangung der Dienstfahrerlaubnis, die nicht den Klassen nach § 6
der Fahrerlaubnis-Verordnung entsprechen oder die über den Mindestumfang der Ausbildung nach dieser Ver-
ordnung hinausgehen, darf durch Verwendung von Fahrsimulatoren ergänzt werden.“

3. In § 7 Absatz 1 Nummer 8 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

4. In Anlage 7.2 wird in der Tabelle der Tabellenkopf wie folgt gefasst:

„Besondere Ausbildungsfahrten A1
A2
A
B

A1 auf A2
A1 auf A
A2 auf A

B auf BE
B auf C1
C1 auf C

C1 auf C1E

B auf C
C auf CE

C1 und C1E
in einem gemeinsamen

Ausbildungsgang

C und CE
in einem gemeinsamen

Ausbildungsgang

Solo Zug Gesamt Solo Zug Gesamt“.

Artikel 4

Änderung der
Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz

Die Anlage 4 der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz vom 19. Juni 2012 (BGBl. I S. 1346), die durch
Artikel 4 der Verordnung vom 26. Juni 2012 (BGBl. I S. 1394) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
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„Anlage 4
(zu § 6 Absatz 2)

 Fahrschule

                                                                                                                                               Tagesnachweis des Fahrlehrers gemäß § 18 Abs. 2 FahrlG

                                                                                                   Name des Fahrlehrers:                                                                        Datum:

                                                                                                    zugleich tätig bei:                                                                              

        

Uhrzeit

 von     bis
Bezeichnung der Tätigkeit*)

Praktische 
Fahrausbildung
Prüfungsfahrten

in Minuten

Name des Fahrschülers

Sonstige 
beruflliche
Tätigkeiten
in Minuten

Unterschrift des Fahrschülers

                            +                           =                                                                             Gesamtarbeitszeit*) Übungsfahrten und sonstige Tätigkeiten sind näher zu  bezeichnen,
z. B. Übungsstunden = Üst, Grundfahrauf gaben = Gf, Überland-
fahrt = ÜL, Autobahnfahrt = AB, Dunkelheitsfahrt = NF, Unter -
weisung am Fahrzeug = Uw, Prüfung = Pf, theoretischer Unter-
 richt = Th, Mofa-Kurs = MK, Aufbauseminar = ASF o. ASP sowie
Art aller sonstigen beruflichen Tätigkeiten

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragung wird bestätigt:                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       Unterschrift des Fahrschulinhabers/des verantwortlichen Leiters              Unterschrift des Fahrlehrers “.
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Artikel 5

Änderung der
Sechsten Verordnung

zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und an-
derer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 7. Januar 2011 (BGBl. I S. 3)
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b und c wird aufgehoben.

2. Artikel 1 Nummer 8 wird aufgehoben.

3. Artikel 1 Nummer 12 wird aufgehoben.

4. Artikel 1 Nummer 16 wird aufgehoben.

5. Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a, b und d wird aufgehoben.

6. Artikel 1 Nummer 23 wird aufgehoben.

7. Artikel 1 Nummer 27 wird aufgehoben.

Artikel 6

Änderung der
Siebten Verordnung

zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Die Siebte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und an-
derer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juni 2012 (BGBl. I
S. 1394) wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Nummer 6 wird aufgehoben.

2. Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b wird aufgehoben.

3. Artikel 2 Nummer 16 Buchstabe a und b wird aufgehoben.

4. Artikel 2 Nummer 18 wird aufgehoben.

5. Artikel 2 Nummer 19 wird aufgehoben.

6. Artikel 2 Nummer 24 wird aufgehoben.

7. Artikel 3 Nummer 9 Buchstabe b wird aufgehoben.

Artikel 7

Änderung der
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

In Anlage 1 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom
25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom
19. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2232) geändert worden ist, wird nach der Gebüh-
rennummer 215 folgende Gebührennummer 216 eingefügt:

„216 Eintragung einer Schlüsselzahl im Führerschein 28,60“.

Artikel 8

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann den
Wortlaut der Fahrerlaubnis-Verordnung in der vom 19. Januar 2013 an gelten-
den Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
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Artikel 9

Inkrafttreten

Die Artikel 2, 3 und 7 treten am 19. Januar 2013 in Kraft. Im Übrigen tritt diese
Verordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 10. Januar 2013

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r Ve r k e h r , B a u u n d S t a d t e n t w i c k l u n g

P e t e r R am s a u e r
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Anordnung
zur Übertragung von Zuständigkeiten für den Erlass von

Widerspruchsbescheiden und für die Vertretung des Dienstherrn bei Klagen
von Beschäftigten des Auswärtigen Amts in Reisekostenangelegenheiten

(AARKZustAnO)

Vom 8. Januar 2013

Nach § 126 Absatz 3 Satz 2 und § 127 Absatz 3 Satz 1 des Bundesbeam-
tengesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) ordnet das Auswärtige Amt
an:

I.

Dem Bundesverwaltungsamt wird die Befugnis übertragen, über Widersprüche
von Beschäftigten des Auswärtigen Amts in Angelegenheiten nach dem Bundes-
reisekostengesetz und der Auslandsreisekostenverordnung zu entscheiden, so-
weit das Bundesverwaltungsamt den mit dem Widerspruch angefochtenen Ver-
waltungsakt erlassen hat oder den Erlass eines Verwaltungsaktes abgelehnt
hat. Das Auswärtige Amt behält sich vor, im Einzelfall selbst zu entscheiden.

II.

Dem Bundesverwaltungsamt wird die Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland in verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Angelegenheiten nach
Abschnitt I übertragen. Das Auswärtige Amt behält sich vor, im Einzelfall die
Vertretung selbst wahrzunehmen.

III.

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2012 in Kraft.

Berlin, den 8. Januar 2013

A u s w ä r t i g e s Am t
Im Auftrag
W e r t h e r n
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Berichtigung
des Gesetzes zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs

Vom 9. Januar 2013

Das Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs vom 10. September
2012 (BGBl. I S. 1878) ist wie folgt zu berichtigen:

In Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b werden die Sätze nach Absatz 1 Nummer 5
Buchstabe b zu Absatz 1 Satz 2 und 3.

Berlin, den 9. Januar 2013

B u n d e sm i n i s t e r i u m
f ü r F am i l i e , S e n i o r e n , F r a u e n u n d J u g e n d

Im Auftrag
Dr. S t ü b e n
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Hinweis auf Aufhebung von Landesrecht, das von Bundesrecht abwich

Nachstehend wird der Hinweis des Landes Berlin auf Aufhebung von Landesrecht mitgeteilt, das von Bundesrecht
nach Artikel 72 Absatz 3 Satz 1, Artikel 84 Absatz 1 Satz 2, Artikel 125b Absatz 1 Satz 3 oder Artikel 125b Absatz 2
des Grundgesetzes abwich:

Bundesrecht,
von dem abgewichen wurde Abweichendes Landesrecht

Gesetz/Verordnung
(ggf. Einzelvorschrift)

a) Aufgehobene(s) Gesetz/Verordnung
(ggf. Einzelvorschrift)

b) Fundstelle

c) Aufgehoben durch Gesetz/Verordnung
(ggf. Einzelvorschrift)

d) Fundstelle

e) Tag des Inkrafttretens der Aufhebung

Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. Juni
2009 (BGBl. I S. 1292)

a) § 2 der Gebührenordnung für Schornsteinfegerarbeiten im
Land Berlin (Schornsteinfegergebührenordnung – SchfGebO)
vom 3. Dezember 2010

b) GVBl. S. 544

c) § 3 Absatz 2 der Schornsteinfegergebührenordnung vom
3. Dezember 2010

d) GVBl. S. 544

e) 1. Januar 2013



70 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 1, ausgegeben zu Bonn am 14. Januar 2013

20.12.2012 Gesetz zu dem Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 2011 zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546

GESTA: XI002

15.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Rechtsstellung der
 Staatenlosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558

20.11.2012 Bekanntmachung zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen  . . . . . . . . 1558

20.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Verminderung der Staaten -
losigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559

21.11.2012 Bekanntmachung zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559

21.11.2012 Bekanntmachung zum Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung
personenbezogener Daten und über den Geltungsbereich des Zusatzprotokolls hierzu  . . . . . . . . . . . 1560

21.11.2012 Bekanntmachung zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561

28.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Markenrechtsvertrags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562

28.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 1564

28.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens zur Harmonisierung
der Warenkontrollen an den Grenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565

28.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Protokolls IV zu dem VN-Waffenübereinkommen 1565

28.11.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens von 1979 über den
Such- und Rettungsdienst auf See . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566

4.12.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich der Diplomatenschutzkonvention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566

4.12.2012 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und
 Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567

12.12.2012 Bekanntmachung von Korrekturen des ADN und der 4. Berichtigung der Anlage zur 1. ADN-Änderungs-
verordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567

12.12.2012 Bekanntmachung zur Festlegung der Gebührensätze und betreffend den Satz für Verzugszinsen im
Bereich der FS-Streckengebühren für den am 1. Januar 2013 beginnenden Erhebungszeitraum nach
dem Internationalen Übereinkommen über die Zusammenarbeit in der Flugsicherung (EURO CONTROL) 1572

Abschlusshinweis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576

Tag Inhal t Seite

Hinweis auf das Bundesgesetzblatt Teil II

Nr. 40, ausgegeben am 28. Dezember 2012



Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union,
die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes -
republik Deutschland erlangt haben.

Aufgeführt werden nur die Verordnungen, die im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben
sind.

ABl. EU
Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift – Ausgabe in deutscher Sprache –

Nr./Seite vom
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12. 11. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1058/2012 der Kommission zur Änderung der
 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Afla-
toxine in getrockneten Feigen (1) L 313/14 13. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

12. 11. 2012 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1059/2012 der Kommission zur
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 412/2008 hinsichtlich der Aufteilung
des Einfuhrzollkontingentszeitraums für zur Verarbeitung bestimmtes
 gefrorenes Rindfleisch in Teilzeiträume L 313/16 13. 11. 2012

– Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 976/2012 der Kommission vom
23. Oktober 2012 zur  Änderung der Verordnung (EU) Nr. 165/2011 über
Abzüge von bestimmten, Spanien für 2011 und die darauf folgenden
Jahre zugeteilten Fangquoten für Makrele wegen Überfischung im Jahr
2010 (ABl. L 294 vom 24.10.2012) L 313/20 13. 11. 2012

7. 11. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1061/2012 der Kommission über ein Fangverbot
für Gabeldorsch in den EU- und in den internationalen Gewässern der
Gebiete VIII und IX für Schiffe unter der Flagge Spaniens L 314/1 14. 11. 2012

7. 11. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1062/2012 der Kommission über ein Fangverbot
für Kaiserbarsch in den EU- und in den internationalen Gewässern der
Gebiete III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV für Schiffe unter der 
Flagge Spaniens L 314/3 14. 11. 2012

Hinweis auf Verkündungen im Bundesanzeiger
Gemäß § 2 Absatz 3 des Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
 Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, wird auf folgende im Bundesanzeiger
(www.bundesanzeiger.de) verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen:

Datum und Bezeichnung der Verordnung Fundstelle Tag des
Inkrafttretens

19. 12. 2012 Siebte Verordnung zur Änderung der Zweihundertfünfunddreißigsten
Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung
von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflug -
regeln zum und vom Flughafen Nürnberg) BAnz AT 27.12.2012 V1 28. 12. 2012

FNA: 96-1-2-235

12. 12. 2012 Einhundertzweiundsechzigste Verordnung zur Änderung der Ein-
fuhrliste – Anlage zum Außenwirtschaftsgesetz – BAnz AT 28.12.2012 V1 1.  1. 2013

FNA: 7400-1

13. 12. 2012 Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Zweiten Durchführungs-
verordnung zur Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät BAnz AT 28.12.2012 V2 29. 12. 2012

FNA: 96-1-40-2



ABl. EU
Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift – Ausgabe in deutscher Sprache –

Nr./Seite vom

13. 11. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1063/2012 der Kommission zur Änderung der
 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygiene-
vorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des
 Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von
 Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (1) L 314/5 14. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

13. 11. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1064/2012 der Kommission zur Änderung des
 Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests (1) L 314/13 14. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

13. 11. 2012 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012 der Kommission zur Zu-
lassung von Zubereitungen aus Lactobacillus plantarum (DSM 23375,
CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295,
CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM
18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 und ATCC 55944) als
 Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (1) L 314/15 14. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

25. 10. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG
der Kommission („IMI-Verordnung“) (1) L 316/1 14. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

25. 10. 2012 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und
des Rates zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien
89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG,
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG,
2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und
des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (1) L 316/12 14. 11. 2012

(1) Text von Bedeutung für den EWR.
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